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Botschaft des Heiligen Vaters Leo XIV. anlässlich des 34. Welttags der Kranken  
(11. Februar 2026) 

Papst Leo XIV. hat am 13. Januar 2026 das oben 
genannte Schreiben veröffentlicht.

Dieses ist auf der Internetseite https://www.va-
t ican.va/content / leo-x iv /de/messages/s ick /
documents/20260113-messaggio-giornata-malato.
html abrufbar.

Botschaft des Heiligen Vaters Leo XIV. zum 12. Welttag des Gebets und der 
Reflexion gegen Menschenhandel (8. Februar 2026)

Papst Leo XIV. hat am 29. Januar 2026 das oben 
genannte Schreiben veröffentlicht.

Dieses ist auf der Internetseite https://www.vatican.
va/content/leo-xiv/de/messages/pont-messages/2026/
documents/20260129-messaggio-contro-tratta.html 
abrufbar.

Botschaft des Heiligen Vaters Leo XIV. zur Fastenzeit 2026

Papst Leo XIV. hat am 5. Februar 2026 das oben 
genannte Schreiben veröffentlicht.

Dieses ist auf der Internetseite https://www.va-
t ican.va /content / leo-x iv /de /messages/ len t /
documents/20260205-messaggio-quaresima.html 
abrufbar.

Botschaft des Heiligen Vaters Leo XIV. zum 60. Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel (13. September 2026)

Papst Leo XIV. hat am 24. Januar 2026 das oben 
genannte Schreiben veröffentlicht.

Dieses ist auf der Internetseite https://www.vatican.
va/content/leo-xiv/de/messages/communications/
documents/20260124-messaggio-comunicazioni-
sociali.html abrufbar.
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Der Bischof von Regensburg

Hirtenwort des Bischofs zur österlichen Bußzeit 2026 
Der heilige Franz von Assisi: wegweisend 800 Jahre nach seinem Tod

Liebe Kinder, liebe jugendliche und erwachsene 
Schwestern und Brüder im Herrn!

1. »Francesco, siehst du nicht, dass mein Haus ver-
fällt? Geh und baue es mir wieder auf!« Mit diesem Auf-
ruf beginnt die tiefgreifendste Erneuerungsbewegung 
in der Geschichte der Kirche. Was war geschehen?

Wir schreiben das Jahr 1205. Francesco Bernardone, 
Sohn einer reichen Tuchhändlerfamilie in Assisi in 
Italien, ist dreiundzwanzig oder vierundzwanzig Jahre 
alt. In der kleinen Stadt am Monte Subasio hat er eine 
unbeschwerte Jugend verleben dürfen. Jetzt ist er 
durch die Teilnahme an einem Kriegszug und eine Zeit 
der Gefangenschaft sehr nachdenklich geworden und 
ringt um den Sinn seines Lebens. In der baufälligen 
kleinen Kirche von San Damiano betet er inständig 
unter einem dort aufgehängten Tafelkreuz. Es zeigt 
den gekreuzigten Christus als lebendigen Herrn mit 
geöffneter Seitenwunde und zugleich geöffneten Au-
gen. Ihm schüttet Francesco sein Herz aus: »O alto e 
glorioso Dio – Großer und herrlicher Gott! Erleuchte 
die Finsternis meines Herzens!«

2. »Geh und baue mir mein Haus wieder auf!« Den 
Auftrag zur Renovierung seiner Kirche, den er darauf-
hin erfährt, versteht Franziskus zuerst ganz wörtlich. 
Er besorgt sich Steine, Mörtel und Werkzeug, bis er 
erkennt: Die baufällige Kirche ist nicht in erster Linie 
diese kleine Kapelle, sondern das geistige Haus, die 
Gemeinschaft der Gläubigen, die lau geworden und 
über weite Strecken veräußerlicht waren; eine Kirche, in 
der der Glaube an Jesus Christus am Absterben war. Sie 
braucht eine innere Erneuerung. Franziskus verschenkt 
seine Habe an die Armen und entschließt sich zu einem 
Leben in der wörtlichen Befolgung des Nachfolgerufes 
Jesu. Er wird von seinem leiblichen Vater verstoßen. 
Der Bischof von Assisi aber hält seine schützende Hand 
über Franziskus, der sich und sein Leben vollkommen 
Gott als seinem himmlischen Vater anvertraut.

3. Bald schon scharen sich Gleichgesinnte um ihn. 
Sie leben in kleinen Kommunitäten von dem, was die 
Menschen ihnen für ihr Lebenszeugnis spenden. Sie 
nennen sich die »Minderen Brüder«. Ihre besondere 
Sorge gilt den Armen; das waren damals besonders 
die Aussätzigen. Schon 1209 wird eine erste Lebens-
regel von Papst Innozenz III. in einfacher Form gut-
geheißen. Um diese Zeit wurde Franziskus auch zum 
Diakon geweiht. Erst 13 Jahre später bestätigt dann 
Papst Honorius III. die Lebensregel offiziell und über-
gibt Franziskus im November 1223 die sogenannte 

»bullierte« Regel. Damit ist seine Bewegung neben 
den Dominikanern als einer der großen Bettelorden 
im Herzen der Kirche angekommen. 

4. Die kirchliche Anerkennung ist Franziskus wichtig. 
Bei aller Unzulänglichkeit der sichtbaren Kirche und 
ihrer Vertreter schätzt er die Priester, denn ihnen ist 
die Feier der Sakramente anvertraut. Die Feier der 
Eucharistie und die Anbetung des im Brot des Lebens 
gegenwärtigen Herrn Jesus Christus ist ihm die Quel-
le des geistlichen Lebens. Und die Kirche ist es, die 
das Wort Gottes überliefert und verkündet. Durch sie 
spricht Christus, der Herr, auf den wir hören sollen (vgl. 
Mt 17,5). Früh schon strahlt die Gemeinschaft über die 
Grenzen Italiens hinaus. 1218 erleiden in Marokko, 
wohin sie das Evangelium tragen, die ersten Franzis-
kaner-Brüder das Martyrium. Ihr Schicksal bewegt den 
portugiesischen Chorherren Antonius derart, dass er 
sich den Minderbrüdern anschließt – wir kennen ihn 
als den späteren heiligen Antonius von Padua. Auch 
eine junge Frau aus Assisi, Klara, lässt sich von der 
evangeliumsgemäßen Lebensweise des Franziskus 
begeistern. Die von ihr gegründeten Klarissen sind 
eine kontemplative Ordensgemeinschaft.

5. 1219 unternimmt Franziskus eine unerhörte Friedens-
mission. Er bricht nach Ägypten auf, um in entwaffnen-
der Armut und Demut mit Sultan Melek-el-Kâmel zu 
sprechen. Er bittet um die Erlaubnis zur Mission und 
um die Schonung der Heiligen Stätten des Wirkens 
Jesu in Palästina. Auf der Rückreise 1220 besucht er 
sie alle selbst. Franziskus wird vom Sultan freundlich 
empfangen. Der Dialog zwischen dem Jünger Jesu und 
dem mächtigen Anhänger des Mohammed hat etwas 
ungeheuer Aktuelles und Wegweisendes. Franziskus 
erreicht zwar keinen militärischen Erfolg; aber dass die 
»Minderbrüder« bis auf den heutigen Tag als Hüter der 
heiligen Stätten in Palästina anerkannt und geschützt 
sind, geht letztlich auf diese FriedensInitiative des hei-
ligen Franziskus zurück. Der gegenwärtige Lateinische 
Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizza-
balla ist ein Franziskaner und wirkt in einer politisch 
äußerst schwierigen Situation nach Kräften versöhnend 
und friedenstiftend.

6. Der heilige Franziskus war ein musisch begabter und 
kreativer Mensch. Wir verdanken ihm eine Reihe von 
Gebeten und Gedichten in der sich gerade entwickeln-
den italienischen Volkssprache. Am bekanntesten ist 
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der »Cantico delle creature«, im deutschen »Sonnen-
gesang« genannt. Er beginnt mit den Worten »Laudato 
si‘ – gelobt seist Du, mein Herr«. Wer Gott zum Vater 
hat und in innigster Freundschaft mit Jesus lebt, der ist 
mit der gesamten Schöpfung familiär-geschwisterlich 
verbunden: »Bruder Sonne«, »Schwester Mond«, 
»Mutter Erde«, »Schwester Wasser«, usw. 

7. Zwei Jahre vor seinem Tod, am 14. September 
1224, empfängt Franziskus auf dem La Verna bei 
einer Erscheinung des gekreuzigten Christus in der 
Gestalt eines sechsflügeligen Seraph die Wundmale 
an den Händen, den Füßen und an der Seite. Er ist 
der erste öffentlich bekannte Mensch, an dem sich 
diese außergewöhnliche Form der Verähnlichung mit 
Jesus Christus gezeigt hat. Den Zeitgenossen erschien 
dies wie eine himmlische Bestätigung eines Lebens 
in der leidenschaftlichen Liebe zu Christus, der ihn 
teilhaben ließ auch am »Leiden für das Evangelium« 
(vgl. 2 Tim 1,8b). 

8. In der Freude über die bullierte Regel mit der kirch-
lichen Anerkennung der armen Lebensweise feiert 
Franziskus das Weihnachtsfest 1223 in der Höhle von 
Greccio. Anstelle eines prächtigen Kirchenraums um-
geben die Brüder Ochs und Esel. Vor dem tragbaren 
Altar steht eine leere Krippe mit Heu und Stroh. Die 
Armut und Erniedrigung des menschgewordenen und 
in der Eucharistie gegenwärtigen Gottessohnes sollte 
gleichsam mit Händen zu greifen sein. Einer der Mitfei-
ernden hat bei der Predigt des Franziskus die Vision, 
dass in den Armen des Franziskus das Jesus-Kind 
lebendig wird. Das ist eine treffliche Zusammenfassung 
dessen, was Franz von Assisi der Kirche durch sein 
Wirken geschenkt hat: einen wieder neu lebendigen 
Jesus. Schon Jahre zuvor hatte, so berichtet es die 
Legende, Papst Innozenz III. anlässlich des Besuches 
von Franziskus im Papstpalast am Lateran in einem 
Traumgesicht geschaut, wie ein einfacher Ordens-
mann die Lateranbasilika vor dem Einsturz rettet. Franz 
von Assisi stirbt am 3. Oktober 1226. Heuer werden es 
800 Jahre. Ein Jubiläum, das die ganze Kirche zum 
Anlass nehmen darf, eine geistliche Erneuerung im 
Stile des heiligen Franziskus zu erbitten.

9. Noch in der ersten Generation der Franziska-
ner erreichte die franziskanische Bewegung auch 
Regensburg, und mit der Minoritenkirche hat sie 
ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Glaubenskraft 
stadtprägend hinterlassen. Auch heute sind mehrere 
Ordensgemeinschaften segensreich im Bistum tätig, 
die sich am Vorbild und an der Inspiration des hei-
ligen Franz von Assisi orientieren. Ich denke an die 
Franziskaner auf dem Maria-Hilf-Berg in Amberg oder 
in Neukirchen beim Heiligen Blut, wo sie jeweils die 

Wallfahrten betreuen. Franziskaner Minoriten sind tätig 
in St. Felix Neustadt an der Waldnaab und auch auf 
dem Bogenberg bei Straubing, ebenfalls mit wichtigen 
Wallfahrten. Sie wirken auch in Dingolfing und im Pfarr-
verband »Loiching–Niederviehbach–Oberviehbach«. 
Wir sind sehr dankbar, dass die Franziskaner diese 
Orte zu geistlichen Zentren und Orten der Verkündi-
gung machen. Aber nicht nur die männlichen Orden 
sind zu nennen: Auch die Mallersdorfer Schwestern, 
die offiziell »Arme Franziskanerinnen von der Heiligen 
Familie« heißen, leben und wirken in den Spuren des 
heiligen Franziskus, ebenso wie die Franziskanerinnen 
von Aiterhofen. Dazu kommt die Gemeinschaft der 
Klarissen in Dingolfing, und nicht zuletzt die »Fran-
ziskanische Gemeinschaft«, die Nachfolgerin des 
Dritten Ordens.

10. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche gedenkt 
in diesem Jahr 2026 nicht nur des 800. Todestages des 
heiligen Franziskus. In Rom gedenkt man der Fertig-
stellung des Petersdomes in seiner heutigen Gestalt 
vor 400 Jahren. Und in Regensburg feiern wir gar 750 
Jahre erste Altarweihe im neuen gotischen Dom. Wir 
sind dankbar für diese und viele andere großartige 
Kirchenräume, in denen wir uns zum Gebet, vor allem 
zur Feier der Eucharistie versammeln können.

Das kleine Kirchlein San Damiano und sogar noch 
zwei weitere in der Nähe hatte der Tuchhändlersohn 
Franziskus nach seiner Berufung mit eigenen Händen 
saniert, so dass die heilige Klara hier wenige Jahre 
später den ersten Konvent gründen konnte. Franziskus 
erinnert uns freilich daran, dass die Pracht unserer 
Kirchen letztlich nur das äußere Spiegelbild der Kirche 
aus den lebendigen Steinen sein kann. Franziskus 
hat in einer Zeit der Veräußerlichung der Kirche ihre 
tiefgreifende Erneuerung aus dem Ursprung der Chris-
tusnachfolge angestoßen. 

Die dankbare Erinnerung an sein Lebenszeugnis in 
der konsequenten Nachfolge Christi möge uns helfen, 
die Herausforderungen unserer Tage anzunehmen 
und zu meistern.

Dazu segne Euch auf die Fürsprache des heiligen 
Franziskus, der heiligen Klara, des heiligen Antonius 
von Padua, des seligen Paul Josef Nardini und aller 
Heiligen der allmächtige und barmherzige Gott,

der + Vater und der + Sohn und der + Heilige Geist.

Regensburg am Aschermittwoch 2026

+ Rudol f
Bischof von Regensburg

Dieses Hirtenwort ist am 2. Fastensonntag 2026 (01.03.2026) in allen Messfeiern (inklusive der Vorabendmessen) 
zu verlesen. Es wird an die Möglichkeit der Verlesung durch eine Lektorin oder Lektor und an die Verwendung 
der Ton- bzw. Filmdatei aus der Bistumshomepage erinnert.
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Liebe Schwestern und Brüder,

wenn wir in diesen Tagen auf unsere Welt blicken, se-
hen wir viele Umbrüche, Unsicherheiten und Sorgen. 
Zugleich erleben wir in unseren Pfarrgemeinden, wie 
viel Bereitschaft da ist, füreinander einzustehen. Tag 
für Tag engagieren sich haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas für Men-
schen, die Unterstützung, Zuwendung und Hofnung 
brauchen. Dieses Engagement ist ein lebendiges 
Zeugnis unseres Glaubens.

Christlicher Glaube erschöpft sich nicht im Wort al-
lein.Er will gelebt werden – im Alltag, in konkreten 
Begegnungen,in tätiger Nächstenliebe. Wo Menschen 
einsam sind,wo Armut belastet, wo Krankheit, Alter 
oder Flucht das Leben erschweren, dort ist die Caritas 
an de rSeite der Betrofenen.Sie hört zu,begleitet, berät 
und hilft – unabhängig von Herkunft, Lebensgeschichte 
oder persönlicher Situation.

Caritas steht für Begegnung von Mensch zu Mensch, 
offen, hilfsbereit, auf Augenhöhe. Sie erinnert uns dar-
an, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und 
dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes bleibt. Diese 
Überzeugung trägt das vielfältige Wirken der Caritas 
– von der Unterstützung von Familien und Kindern 
über die Beratung in sozialen Notlagen bis hin zur 
Begleitung alter, kranker und sterbender Menschen.

Aufruf zur Caritas-Sammlung – Frühjahr 2026

Viele dieser Angebote wären ohne Spenden nicht 
möglich. Gerade dort, wo staatliche Hilfen nicht aus-
reichen oder gar nicht greifen, ist die Caritas auf Ihre 
Unterstützung angewiesen.

Am Sonntag (1. März 2026) und der darauf folgenden 
Woche bittet die Caritas im Rahmen der Frühjahrs-
sammlung um Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Spende 
helfen Sie mit, Not zu lindern, Perspektiven zu eröfnen 
und Hofnungweiter zu geben – ganz konkret vor Ort in 
unseren Pfarrgemeinden und Einrichtungen.

Ich bitte Sie daher herzlich: Unterstützen Sie die 
Caritas-Arbeit durch Ihre großzügige Gabe und durch 
Ihr Gebet. Öffnen Sie Ihr Herz für die Anliegen der 
Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, und stärken 
Sie jene, die sich tagtäglich für sie einsetzen.

Allen Spenderinnen und Spendern sowie den vielen 
ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammlern sage 
ich schon jetzt ein aufrichtiges Vergelt’s Gott. Möge 
Gott Ihr Engagement segnen und uns alle in der Liebe 
verbinden.

Regensburg, 18. Februar 2026

Dieser Aufruf wurde in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen und den Gemeinden zudem in ge-
eigneter anderer Weise bekannt gemacht.

+ Rudol f
Bischof von Regensburg
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Gesetz zur Änderung der »Zentral-KODA-Ordnung« 
(ZAK-Ordnung-ÄnderungsG)

Gesamtregelung zur Befristung

Änderungsbeschluss der Zentralen  
Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) 

vom 13.11.2025 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) ZAK-Ordnung

I.	 Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK) 
hat in ihrer Sitzung am 13.11.2025 beschlossen: 

	 Die Ersetzende Entscheidung des Vermittlungs-
ausschusses der ZAK vom 22.01.2024 »Gesamt-
regelung zur Befristung« wird wie folgt geändert: 

1.	 Nr. 1 wird um folgenden Satz 5 ergänzt: 
	 »Eine Vereinbarung, die die Beendigung des 

Dienstverhältnisses mit dem Erreichen der Regel-
altersgrenze ohne Kündigung vorsieht (§ 41 Abs. 
2 SGB VI), gilt nicht als Befristung im Sinne des 
Satzes 1.«

2.	 Nr. 2 Satz 2 wird wie folgt ergänzt:

2.1	Nach den Worten »von 21 Monaten« werden 
die Worte »und den unter d) genannten Fällen 
bis zur Dauer von 24 Monaten« eingefügt.

2.2	Der Punkt am Ende des Buchstaben c) wird 
durch ein Semikolon ersetzt und der folgende 
Text angefügt:

»d) 	sich der/die Beschäftigte mit fortdauern-
dem Förderungsbedarf, zu Beschäfti-
gungsbeginn in einer öffentlich geförder-
ten Beschäftigungsmaßnahme (z.B. nach 
SGB II, SGB III) befindet und im Rahmen 
von Maßnahmen der Beschäftigung und/
oder Qualifizierung zur Erlangung eines 
Arbeitsplatzes und/oder Erhaltung der 
Beschäftigungsfähigkeit eine fachliche 
und/oder sozialpädagogische Anleitung 
erhält oder für die Eingliederungsleistun-
gen gewährt werden.«

II.	 Inkrafttreten
	 Der Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. März 2026 

in Kraft. 

Regensburg, den 03. Februar 2026

+ Rudol f
Bischof von Regensburg

I.	 Die »Gesamtregelung zur Befristung« lautet nach 
erfolgter Änderung wie folgt: 

»Gesamtregelung zur Befristung«

1.	 1Die Befristung von Dienstverträgen zwischen 
derselben/demselben Beschäftigten und demsel-
ben Dienstgeber ist höchstens bis zur Dauer von 
insgesamt 6 Jahren oder innerhalb dieses Zeit-
raums bis zur Höchstzahl von 12 Verlängerungen 
zulässig. 2Frühere Befristungszeiträume werden 
auf die Befristungshöchstdauer nach Satz 1 an-
gerechnet, es sei denn, diese liegen bei Begrün-
dung des Dienstverhältnisses länger als 12 Jahre 
zurück. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Vereinbarung auflösend bedingter Dienst-
verträge. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die 
Befristung oder auflösende Bedingung sich aus 
der unmittelbaren Anwendung von arbeitsrecht-
lichen Regelungen der einzelnen Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen ergibt. 5Eine Vereinbarung, 

Gesamtregelung zur Befristung

die die Beendigung des Dienstverhältnisses mit 
dem Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Kün-
digung vorsieht (§ 41 Abs. 2 SGB VI), gilt nicht als 
Befristung im Sinne des Satzes 1.

2.	 1Die Vereinbarung eines befristeten Dienstver-
trages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
ist grundsätzlich unzulässig. 2Abweichend von 
Satz 1 ist die kalendermäßige Befristung eines 
Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes i.S.d. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) für den unter Buchstabe a) 
genannten Fall bis zur Dauer von 12 Monaten, 
für die unter den Buchstaben b) und c) genann-
ten Fälle bis zur Dauer von 21 Monaten und den 
unter d) genannten Fällen bis zur Dauer von 24 
Monaten zulässig, wenn

a)	 der/die Beschäftigte erstmals in einem Dienst-
verhältnis bei dem Dienstgeber erprobt wird;
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b)	 eine Einrichtung  eine neue Aufgabe über-
nimmt oder ein neues Projekt durchführt, 
deren dauerhafte Fortführung oder dessen 
dauerhafter Fortbestand im Zeitpunkt der Be-
gründung des Dienstverhältnisses ungewiss 
ist, und die befristete Einstellung der Deckung 
eines dadurch neu entstehenden Beschäfti-
gungsbedarfs dient;

c)	 der/die Beschäftigte aus Drittmitteln vergütet 
wird, die nur für begrenzte Zeit zur Verfügung 
stehen oder deren dauerhafte Verfügbarkeit 
im Zeitpunkt der Begründung des Dienstver-
hältnisses ungewiss ist;

d)	 sich der/die Beschäftigte mit fortdauerndem 
Förderungsbedarf zu Beschäftigungsbeginn 
in einer öffentlich geförderten Beschäftigungs-
maßnahme (z.B. nach SGB II, SGB III) be-
findet und im Rahmen von Maßnahmen der 
Beschäftigung und/oder Qualifizierung zur Er-
langung eines Arbeitsplatzes und/oder Erhal-
tung der Beschäftigungsfähigkeit eine fachli-
che und/oder sozialpädagogische Anleitung 
erhält oder für die Eingliederungsleistungen 
gewährt werden.

	 3Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen 
Fällen auch die höchstens zweimalige Verlänge-
rung eines kalendermäßig befristeten Dienstver-
trages zulässig. 4Eine Befristung nach Satz 2 ist 
nicht zulässig, wenn mit demselben Dienstgeber 
bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes 
Dienstverhältnis bestanden hat.

3.	 Abweichend von Nr. 1 und 2 dürfen Dienstver-
hältnisse nach gesetzlich geregelten Sondertat-
beständen i.S.d. § 23 TzBfG, insbesondere nach 
dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit 
Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVG) und dem 

Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wis-
senschaft (WissZeitVG), auch über die genannten 
Höchstgrenzen hinaus befristet werden.

4.	 In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, 
bei welchen Tatbeständen bzw. Fallgestaltungen 
abweichend von Nr. 1 eine über 6 Jahre hinausge-
hende Befristung von Dienstverhältnissen sowie 
abweichend von Nr. 2 Buchstaben b) und c) eine 
über 21 Monate hinausgehende Befristung mög-
lich ist. 

5.	 Beschäftigte in einem befristeten Dienstverhältnis 
werden bei der Besetzung von Arbeitsplätzen be-
vorzugt berücksichtigt, wenn die sachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen gegeben sind.

6.	 Wurden Dienstverträge unter Missachtung der Nr. 
1 - 5 oder dort in Bezug genommener Regelun-
gen vereinbart, gelten die Dienstverhältnisse als 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

7.	 1Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. 2Sie 
gilt für alle Dienstverträge, die ab 1. Juni 2024 
befristet abgeschlossen werden. 3Sie ersetzt die 
ersetzende Entscheidung des Vermittlungsaus-
schusses der Zentral-KODA vom 28. Oktober 
2019 »Sachgrundlose Befristung von Arbeitsver-
trägen«.

8.	 1Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen können 
bis 6 Monate nach Inkraftsetzung dieser Rege-
lung entscheiden, ob sie anstelle der Regelung 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission die 
bislang in eigener Zuständigkeit beschlossenen 
Regelungen beibehalten oder unverändert wieder 
in Kraft setzen. 2Betreffen diese nur einen Teil der 
hier geregelten Rechtsfragen, gelten ergänzend 
die hier getroffenen Regelungen. 

Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes

I. 	 Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
hat auf ihrer Sitzung am 04. Dezember 2025 fol-
gende Beschlüsse gefasst, die ich hiermit für die 
Diözese Regensburg in Kraft setze.

1. 	 Tarifrunde 2025 – Teil 2 von 3 und Korrekturbe-
schluss zu den AVR ab 2027

I. 	 Änderungen ab dem 1. Januar 2025

1. 	 Änderungen in Anhang D der Anlagen 31 
und 32 zu den AVR – Hebammen 

	 Teil I. a) »Entgeltgruppen zu Anhang B« 
im Anhang D der Anlagen 31 und 32 zu 
den AVR werden jeweils wie folgt geän-
dert:
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	 Nach der Entgeltgruppe P 9 wird jeweils 
die folgende Entgeltgruppe P 11 samt An-
merkungen neu eingefügt:

	 »Entgeltgruppe P 11 
	 1. Ab 1. Januar 2025: Hebammen mit ab-

geschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tätigkeit. 

	 2. Ab 1. Juli 2025: Hebammen und Ent-
bindungspfleger der Entgeltgruppe P 8 
Fallgruppe 3, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten der Fallgruppe 1 
ausüben.

	 Anmerkung zu Fallgruppe 1:
	 1Hebammen, denen am 1. Januar 2025 

oder danach Tätigkeiten übertragen sind, 
die eines der Tätigkeitsmerkmale der Ent-
geltgruppe P 11 Fallgruppe 1 in der seit 
dem 1. Januar 2025 geltenden Fassung 
erfüllen, werden rechtlich so gestellt, als 
ob sie seit der Übertragung der Tätigkeit, 
frühestens seit dem 1. Januar 2025, in 
die entsprechende Entgeltgruppe ein-
gruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet 
so lange Anwendung, wie die Vorausset-
zungen eines dieser Tätigkeitsmerkmale 
weiterhin vorliegen, längstens jedoch, bis 
diese Hebammen oder Entbindungspfle-
ger in der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 
1 eingruppiert sind.

	 Anmerkung zu Fallgruppe 2:
	 1Hebammen, denen am 1. Juli 2025 oder 

danach Tätigkeiten übertragen sind, die 
eines der Tätigkeitsmerkmale der Ent-
geltgruppe P 11 Fallgruppe 2 in der seit 
dem 1. Juli 2025 geltenden Fassung er-
füllen, werden rechtlich so gestellt, als ob 
sie seit der Übertragung der Tätigkeit, frü-
hestens seit dem 1. Juli 2025, in die ent-
sprechende Entgeltgruppe eingruppiert 
gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange 
Anwendung, wie die Voraussetzungen 
eines dieser Tätigkeitsmerkmale weiter-
hin vorliegen, längstens jedoch, bis diese 
Hebammen oder Entbindungspfleger in 
der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 ein-
gruppiert sind.«

2. 	 Inkrafttreten 
	 Die Änderungen nach Ziffer I treten zum 1. Ja-

nuar 2025 in Kraft.

II. Änderungen ab dem 1. Januar 2027

1. 	 Änderungen im Anhang Entgeltordnung 
(EGO) der AVR (2027) – Hebammen

	

	 Teil B Abschnitt XI. Ziffer 1 des Anhangs Ent-
geltordnung der AVR (2027) wird wie folgt ge-
ändert: 

	 Nach der Entgeltgruppe P 9 wird folgende 
Entgeltgruppe P 11 samt Anmerkungen neu 
eingefügt:

	 »Entgeltgruppe P 11 
	 1. Hebammen mit abgeschlossener Hoch-

schulbildung und entsprechender Tätigkeit. 
	 2. Hebammen und Entbindungspfleger der 

Entgeltgruppe P 8 Fallgruppe 3, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten der Fallgrup-
pe 1 ausüben.

	 Anmerkung zu Fallgruppe 1:
	 1Hebammen, denen am 1. Januar 2025 oder 

danach Tätigkeiten übertragen sind, die eines 
der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 
11 Fallgruppe 1 in der seit dem 1. Januar 2025 
geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich 
so gestellt, als ob sie seit der Übertragung der 
Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Januar 2025, 
in die entsprechende Entgeltgruppe eingrup-
piert gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange 
Anwendung, wie die Voraussetzungen eines 
dieser Tätigkeitsmerkmale weiterhin vorlie-
gen, längstens jedoch, bis diese Hebammen 
oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe 
P 11 Fallgruppe 1 eingruppiert sind.

	 Anmerkung zu Fallgruppe 2:
	 1Hebammen, denen am 1. Juli 2025 oder da-

nach Tätigkeiten übertragen sind, die eines 
der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 
11 Fallgruppe 2 in der seit dem 1. Juli 2025 
geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich 
so gestellt, als ob sie seit der Übertragung der 
Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Juli 2025, in 
die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert 
gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange An-
wendung, wie die Voraussetzungen eines die-
ser Tätigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, 
längstens jedoch, bis diese Hebammen oder 
Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 
Fallruppe 2 eingruppiert sind.«

2. 	 Inkrafttreten
	 Die Änderungen nach Ziffer II treten zum 1. 

Januar 2027 in Kraft.

III.	 Korrekturbeschluss zu den AVR ab 2027

1. 	 Änderung in § 3 Teil I. Anhang Überleitung – 
Auskunftsverlangen

	 In § 3 Absatz 4 Teil I. Anhang Überleitung AVR 
(2027) wird um einen Satz 4 ergänzt:
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	 »4Der Mitarbeiter kann das Verlangen frü-
hestens ab dem 1. Juni 2026 geltend  
machen.«

2. 	 Änderung in § 6 Teil I. Anhang Überleitung – 
Antrag auf Höhergruppierung

	 Absatz 2 des § 6 Teil I. Anhang Überleitung 
AVR (2027) wird um die Sätze 3 und 4 er-
gänzt: 

	 »3Wird der Höhergruppierungsantrag in-
nerhalb eines Jahres ab dem Tag der 
Überleitung des Mitarbeiters (§ 3) ge-
stellt, richten sich die Stufenzuordnung und  
-laufzeit in der höheren Entgeltgruppe nach 
§ 5. 4Die Stufenzuordnung und -laufzeit nach 
Satz 3 findet keine Anwendung, wenn die kor-
rigierende Höhergruppierung bereits vor dem 
Antrag auf Überleitung hätte erfolgen müs-
sen.«

3.	 Inkrafttreten
	 Die Änderungen nach Ziffer III treten zum 4. 

Dezember 2025 in Kraft.

2.	 Kompetenzübertragen auf die Regionalkom-
mission Baden-Württemberg bzgl. Zulage und 
Einmalzahlung für Mitarbeiter in Krankenhäu-
sern und Zulage für Mitarbeiter in Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen Übernahme der be-
schlossenen mittleren Werte / Festsetzung der 
Vergütung, Arbeitszeit und des Erholungsur-
laubs

I. 	 Die Bundeskommission überträgt gem. § 13 
Abs. 5 AK-Ordnung die Kompetenz zur Fest-
setzung der Höhe der Zulage für Mitarbeiter 
in Krankenhäusern sowie in Pflege- und Be-
treuungsreinrichtungen in den Entgeltgrup-
pen 5 bis 15 bzw. P 4 bis P 16 gemäß § 28 
Abs. 4 Buchstaben a) und b) der ab 1. Januar 
2027 geltenden Fassung der AVR außerhalb 
der Bandbreite nach § 13 Abs. 3 Satz 2 AK-
Ordnung für den Geltungsbereich der Regi-
onalkommission Baden-Württemberg auf die 
Regionalkommission Baden-Württemberg. 

	 Die Bundeskommission überträgt gem. § 
13 Abs. 6 Satz 1, 2. Alternative AK-Ordnung 
befristet vom 4. Dezember 2025 bis 31. De-
zember 2029 die Kompetenz zur Festsetzung 
der Höhe der Einmalzahlung für Mitarbeiter in 
Krankenhäusern in den Entgeltgruppen 1 bis 
4 gemäß § 28 Abs. 4 Buchstabe d) der ab 1. 
Januar 2027 geltenden Fassung der AVR für 
den Geltungsbereich der Regionalkommissi-
on Baden-Württemberg auf die Regionalkom-
mission Baden-Württemberg.

II. 	 Inkrafttreten 
	 Der Beschluss tritt zum 4. Dezember 2025 in 

Kraft.

II. 	 Inkrafttreten
	 Die vorstehenden Beschlüsse treten zum jeweils 

genannten Zeitpunkt in Kraft.

Regensburg, 5. Februar 2026

+ Rudol f
Bischof von Regensburg
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Inkraftsetzung von Beschlüssen der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen 

Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bay-
erischen Diözesen hat in ihrer 210. Vollversammlung 
vom 16./17. Juli 2025 sowie in ihrer 211. Vollversamm-
lung vom 3./4. Dezember 2025 folgende Beschlüsse 
gefasst, die ich hiermit für die Diözese Regensburg 
zum genannten Zeitpunkt in Kraft setze:

 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsver-
tragsrecht der bayerischen Diözesen vom 16./17. 
Juli 2025

-	 ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst)

	 hier: Einführung einer Unterrichtszulage

zum 1. September 2026

Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsver-
tragsrecht der bayerischen Diözesen vom 3./4. 
Dezember 2025

-	 ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die 
Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Real-
schulen und Gymnasien)

	 hier: Änderung der Regelungen zur Übernahme 
der Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung

zum 1. Januar 2026

-	 ABD Teil B, 4. (Sonderregelungen für Beschäf-
tigte als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher 
Trägerschaft)

	 hier: Umwandlung der Jahressonderzahlung – 
Ausschluss

zum 1. Januar 2026

-	 ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil) und Teil A, 2. 
(Entgeltordnung)

	 hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 
22 vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005 sowie des Änderungstarifvertrags Nr. 32 
vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung 
– (BT-V) – vom 13. September 2005 und des Än-
derungstarifvertrags Nr. 19 vom 6. April 2025 zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – 
Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen (BT-B) – vom 1. August 2006

rückwirkend zum 1. Januar 2025

Artikel 2 rückwirkend zum 1. Juli 2025

Artikel 3 zum 1. Januar 2026 und Artikel 4  
zum 1. Januar 2027

-	 § 18a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung)
	 hier: Änderungen in Umsetzung der Tarifeinigung 

in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes von Bund und kommu-
nalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. Januar 2025

-	 ABD Teil A, 2.4. (Entgeltordnung für Pastoralas-
sistentinnen/Pastoralassistenten und Pastoral-
referentinnen/Pastoralreferenten)

	 hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Ta-
rifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund 
und kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. April 2025

-	 ABD Teil A, 2.5. (Entgeltordnung für Gemeinde-
assistentinnen/Gemeindeassistenten und Ge-
meindereferentinnen/Gemeindereferenten)

	 hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Ta-
rifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund 
und kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. April 2025

-	 ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst)

	 hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Ta-
rifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund 
und kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. April 2025

-	 ABD Teil A, 2.15. (Entgeltordnung für Pfarrre-
ferentinnen und Pfarrreferenten)

	 hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Ta-
rifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund 
und kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. April 2025

-	 ABD Teil A, 3. (Regelung zur Überleitung der 
Beschäftigten und des Übergangsrechts)

	 hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 
21 vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag zur Über-
leitung der Beschäftigten der kommunalen Ar-
beitgeber in den TVöD und zur Regelung des 
Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 
2005
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rückwirkend zum 1. Januar 2025

-	 ABD Teil B, 5. (Regelung für die Kraftfahrer 
und Kraftfahrerinnen)

	 hier: Erhöhung der Pauschalentgelte in Umset-
zung des Änderungstarifvertrags Nr. 9 vom 6. 
April 2025 zum Tarifvertrag für die Kraftfahrer 
und Kraftfahrerinnen des Bundes (KraftfahrerTV 
Bund) vom 13. September 2005

rückwirkend zum 1. Januar 2025

-	 ABD Teil D, 6a. (Regelung zu flexiblen Ar-
beitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – 
FlexAZR)

	 hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 
9 vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag zu flexiblen 
Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV 
FlexAZ – vom 27. Februar 2010

rückwirkend zum 1. Januar 2025

-	 ABD Teil E, 1. (Regelung für Auszubildende)
	 hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrag Nr. 14 

vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Allge-
meiner Teil – vom 13. September 2005 sowie des 
Änderungstarifvertrags Nr. 14 vom 6. April 2025 
zum Tarifvertrag für Auszubildende des öffentli-
chen Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil BBiG 
– vom 13. September 2005 und des Änderungsta-
rifvertrags Nr. 18 vom 6. April 2025 zum Tarifver-
trag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
(TVAöD) – Besonderer Teil Pflege – vom 13. Sep-
tember 2025

rückwirkend zum 1. Januar 2025

Artikel 2 rückwirkend zum 1. Juli 2025,  
Artikel 3 zum 1. Januar 2027

§ 16a tritt mit Ablauf  
des 31. März 2027 außer Kraft.

-	 ABD Teil E, 2. (Regelung für Praktikantinnen 
und Praktikanten)

	 hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 
11 vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag für Prakti-
kantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes 
(TVPöD) vom 27. Oktober 2009

rückwirkend zum 1. Januar 2025

Artikel 1 Nummer 2 zum 1. Januar 2027

-	 ABD Teil E, 4. (Regelung für Studierende in ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengängen)

	 hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 4 
vom 6. April 2025 zum Tarifvertrag für Studierende 

in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 
im öffentlichen Dienst (TVSöD) vom 29. Januar 
2020

rückwirkend zum 1. Januar 2025

Artikel 2 rückwirkend zum 1. Juli 2025,  
Artikel 3 zum 1. Januar 2027

§ 16a tritt mit Ablauf  
des 31. März 2027 außer Kraft.

-	 ABD Teil E, 5. (Regelung für Studierende in 
praxisintegrierten dualen Studiengängen)

	 hier: Erhöhung des Studienentgelts in der Tarifei-
nigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 
kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. Januar 2025

-	 ABD Teil F, 12. (Sonderregelung zum Entgelt 
für Religionslehrkräfte im Kirchendienst in der 
Diözese Augsburg)

	 hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Ta-
rifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund 
und kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025

rückwirkend zum 1. April 2025

-	 ABD Teil H, 6. (Gesamtregelung zur Befristung)
	 hier: Zustimmung gemäß § 16a BayRKO zum er-

gänzenden Beschluss der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 13.11.2025

zum 1. März 2026

-	 ABD Teil C, 5. (Dienstordnung für Mesnerinnen 
und Mesner) und Teil C, 6. (Dienstordnung für 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker)

	 hier: Angleichung der Dienstordnungen

zum 1. Januar 2026

-	 ABD Teil A, 2. (Entgeltordnung)
	 hier: Streichung einer kircheneigenen Regelung 

zur Ausbildungs- und Prüfungspflicht sowie Er-
möglichung eines Verzichts in Teil A, 2.1. Grund-
sätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemer-
kungen)

rückwirkend zum 1. Oktober 2025

-	 ABD Anhang II Ziffer 6 (Dienstordnungen für 
Gemeindereferentinnen und Gemeinderefe-
renten)

	 hier: Ergänzung des Feststellungsbeschlusses

zum 1. September 2026
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Der Wortlaut der Beschlüsse wird der Anlage Nr. 
151 zum Amtsblatt veröffentlicht. Diese Anlage ist 
für Dienstgeber im Sinne des ABD Bestandteil des 
Amtsblattes.

Regensburg, den 20. Februar 2026

Die Mitarbeitervertretungsordnung für die Diözese 
Regensburg (Mitarbeitervertretungsordnung - MAVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Septem-
ber 2004 (Amtsblatt für die Diözese Regensburg Nr. 
8/2004, S. 79 ff.), zuletzt geändert durch das Zehnte 
Gesetz zur Änderung der Mitarbeiter-vertretungsord-
nung für die Diözese Regensburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 2024 (Amtsblatt für 
die Diözese Regensburg Nr. 3 vom 23. Februar 2024 
(S. 25 f.) wird nun geändert durch das:

Gesetz zur Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung für die Diözese 
Regensburg (MAVO)

Elfte Gesetz  
zur Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung 

für die Diözese Regensburg (MAVO)

Ziffer II. des Zehnten Gesetzes zur Änderung der Mitar-
beitervertretungsordnung für die Diözese Regensburg 
(MAVO) vom 22. Februar 2024 (Amtsblatt Nr. 3 vom 
23. Februar 2024 (S. 25f.)) wird wie folgt geändert:

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 1. April 2024 
in Kraft und mit Ablauf des 31. März 2028 außer Kraft.

Regensburg, 6. Februar 2026

+ Rudol f
Bischof von Regensburg

+ Rudol f
Bischof von Regensburg

Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen 

Datenschutz (KDG)

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 20. 
November 2017 (Amtsblatt für die Diözese Regens-
burg Nr. 2 vom 30. Januar 2018, S. 17ff), geändert 
durch das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über den Kirchlichen Datenschutz (Amtsblatt für die 
Diözese Regensburg Nr. 5 vom 10. Mai 2019, S. 58) 
und das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG) (Amtsblatt für die Di-
özese Regensburg Nr. 1 vom 19. Januar 2026, S. 3ff) 
wird aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. 
November 2025 wie folgt geändert:

§ 36 Abs. 5 wird wie folgt geändert:
1.	 In Satz 3 wird der Verweis auf »§ 42 Absatz 1 Satz 

1 2. Halbsatz und § 42 Absatz 1 Satz 2« ersetzt 
durch »§ 43 Absatz 1 Satz 1 und 2«.

2.	 Der bisherige letzte Satz »Satz 2 gilt auch für be-
triebliche Datenschutzbeauftragte, die Beschäf-
tigte der Diözese sind und die im Auftrag der Kir-
chenstiftungen durch den Generalvikar bestellt 
oder benannt worden sind.« wird gestrichen.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Änderungsgesetz tritt am 01.03.2026 in Kraft.

Regensburg, den 20. Februar 2026

+ Rudol f
Bischof von Regensburg
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Präambel

1Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbe-
sondere deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten bei der Verarbeitung dieser Daten zu schützen. 
2Für die katholische Kirche ist der Schutz der perso-
nenbezogenen Daten ein unerlässlicher Bestandteil 
der in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) 
anerkannten Rechte. 3Zur Erfüllung des kirchlichen 
Auftrages ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch kirchliche Stellen erforderlich.

4Dieses Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz 
(KDG) wird erlassen aufgrund des verfassungsrechtlich 
garantierten Rechts der Katholischen Kirche, ihre An-
gelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu ver-
walten. 5Dieses Recht ist auch europarechtlich geachtet 
und festgeschrieben in Art. 91 und Erwägungsgrund 
165 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung – EU-DSGVO) sowie in Art. 17 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV). 6In Wahrnehmung dieses Rechts stellt 
dieses Gesetz den Einklang mit der EU-DSGVO her.

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen 
davor zu schützen, dass sie durch die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten in ihrem Persön-
lichkeitsrecht beeinträchtigt werden, und den freien 
Verkehr solcher Daten zu ermöglichen.

§ 2 
Sachlicher Anwendungsbereich

(1)	 1Dieses Gesetz gilt für die ganz oder teilweise 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie für die nichtautomatisierte Verar-
beitung personenbezogener Daten, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen. 2§ 53 Absatz 3 bleibt unberührt.

(2)	 Soweit besondere kirchliche oder besondere 
staatliche Rechtsvorschriften auf Verarbeitungen 
personenbezogener Daten anzuwenden sind, ge-
hen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor, so-
fern sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes 
nicht unterschreiten.
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(3)	 Die Verpflichtung zur Wahrung des Beichtgeheim-
nisses und des Seelsorgegeheimnisses, anderer 
gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder ande-
rer Berufs- oder besonderer Amtsgeheimnisse, 
die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, 
bleibt unberührt.

§ 3 
Organisatorischer Anwendungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch folgende kirchliche Stel-
len: 

a)	 die Diözese, die Kirchengemeinden, die Kir-
chenstiftungen und die Kirchengemeindever-
bände,

b)	 den Deutschen Caritasverband, die Diöze-
san-Caritasverbände, ihre Untergliederungen 
und ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform,

c)	 die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, 
Anstalten, Werke, Einrichtungen und die sons-
tigen kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform.

(2)	 Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, soweit diese im 
Rahmen der Tätigkeiten eines kirchlichen Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiters erfolgt, unab-
hängig davon, wo die Verarbeitung stattfindet.

§ 4 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck:

1.	 »personenbezogene Daten« alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden »betroffene Per-
son«) beziehen; als identifizierbar wird eine natür-
liche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kul-
turellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind, identifiziert werden kann;

2.	 »besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten« personenbezogene Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Mei-
nungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit her-
vorgehen, sowie genetische Daten, biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürli-

chen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum 
Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person. Die Zugehörigkeit zu einer Kir-
che oder Religionsgemeinschaft ist keine beson-
dere Kategorie personenbezogener Daten.

3.	 »Verarbeitung« jeden mit oder ohne Hilfe auto-
matisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-
schen oder die Vernichtung;

4.	 »Einschränkung der Verarbeitung« die Markierung 
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;

5.	 »Profiling« jede Art der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu be-
werten, insbesondere um Aspekte bezüglich Ar-
beitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässig-
keit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen;

6.	 »Pseudonymisierung« die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spe-
zifischen betroffenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, 
die gewährleisten, dass die personenbezogenen 
Daten nicht einer identifizierten oder identifizier-
baren natürlichen Person zugewiesen werden;

7.	 »Anonymisierung« die Verarbeitung personen-
bezogener Daten derart, dass die Einzelanga-
ben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person zugeordnet werden können;

8.	 »Dateisystem« jede strukturierte Sammlung per-
sonenbezogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob 
diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten 
geordnet geführt wird;
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9.	 »Verantwortlicher« die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stel-
le, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten entscheidet; sind die 
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch 
kirchliches, staatliches oder europäisches Recht 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche bezie-
hungsweise können die bestimmten Kriterien sei-
ner Benennung nach diesem Recht vorgesehen 
werden.

10.	»Auftragsverarbeiter« eine natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen verarbeitet;

11.	»Empfänger« eine natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, 
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 
Dritten handelt oder nicht;

12.	»Dritter« eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer 
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, 
dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 
unter der unmittelbaren Verantwortung des Ver-
antwortlichen oder des Auftragsverarbeiters be-
fugt sind, die personenbezogenen Daten zu ver-
arbeiten;

13.	»Einwilligung« der betroffenen Person jede frei-
willig für den bestimmten Fall, in informierter Wei-
se und unmissverständlich abgegebene Willens-
bekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, 
mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist;

14.	»Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten« eine Verletzung der Sicherheit, die, ob un-
beabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, 
zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefug-
ten Offenlegung von beziehungsweise zum un-
befugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonsti-
ge Weise verarbeitet wurden;

15.	»genetische Daten« personenbezogene Daten 
zu den ererbten oder erworbenen genetischen 
Eigenschaften einer natürlichen Person, die ein-
deutige Informationen über die Physiologie oder 
die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern 
und insbesondere aus der Analyse einer biologi-
schen Probe der betreffenden natürlichen Person 
gewonnen wurden;

16.	»biometrische Daten« mit speziellen technischen 
Verfahren gewonnene personenbezogene Daten 
zu den physischen, physiologischen oder verhal-
tenstypischen Merkmalen einer natürlichen Per-
son, die die eindeutige Identifizierung dieser na-
türlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie 
Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;

17.	»Gesundheitsdaten« personenbezogene Daten, 
die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
heit einer natürlichen Person, einschließlich der 
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, be-
ziehen und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen;

18.	»Drittland« ein Land außerhalb der Europäischen 
Union oder des europäischen Wirtschaftsraums; 

19.	»Unternehmen« eine natürliche oder juristische 
Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nach-
gehen;

20.	»Unternehmensgruppe« eine Gruppe, die aus 
einem herrschenden Unternehmen und den von 
diesem abhängigen Unternehmen besteht;

21.	»Datenschutzaufsicht« die von einem oder meh-
reren Diözesanbischöfen gemäß §§ 42 ff. errich-
tete unabhängige, mit der Datenschutzaufsicht 
beauftragte kirchliche Behörde; 

22.	»Diözesandatenschutzbeauftragter« oder »Diö-
zesandatenschutzbeauftragte« den Leiter oder 
die Leiterin der Datenschutzaufsicht;

23.	»Betrieblicher Datenschutzbeauftragter« oder 
»Betriebliche Datenschutzbeauftragte« den vom 
Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
benannten Datenschutzbeauftragten oder die 
vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbei-
ter benannte Datenschutzbeauftragte; 

24.	»Beschäftigte« insbesondere 

a)	 Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
b)	 Ordensangehörige, soweit sie auf einer Plan-

stelle in einer Einrichtung der eigenen Or-
densgemeinschaft oder aufgrund eines Ge-
stellungsvertrages tätig sind,

c)	 in einem Beschäftigungsverhältnis oder in ei-
nem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende 
Personen, 

d)	 zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit 
Ausnahme der Postulanten und Novizen,

e)	 Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruf-
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lichen Eignung oder Arbeitserprobungen (Re-
habilitanden),

f)	 in anerkannten Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen tätige Personen,

g)	 nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
oder dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 
oder in vergleichbaren Diensten tätige Perso-
nen sowie Praktikanten oder Praktikantinnen, 

h)	 Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Personen anzusehen sind; zu diesen gehören 
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten,

i)	 sich für ein Beschäftigungsverhältnis Be-
werbende sowie Personen, deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist,

j)	 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer, soweit sie zu einem kirchlichen Arbeitge-
ber entsandt sind.

Kapitel 2 
Grundsätze 

 
§ 5 

Datengeheimnis

(1)	 1Den bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten tätigen Personen ist untersagt, diese unbe-
fugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Per-
sonen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf 
das Datengeheimnis und die Einhaltung der ein-
schlägigen Datenschutzregelungen schriftlich zu 
verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

(2)	 Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Perso-
nen, sofern sie personenbezogene Daten verar-
beiten.

§ 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

personenbezogener Daten

(1)	 Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nach-
stehenden Bedingungen erfüllt ist:
a)	 Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche 

oder eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt 
sie oder ordnet sie an;

b)	 die betroffene Person hat in die Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 
eingewilligt;

c)	 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfra-
ge der betroffenen Person erfolgen;

d)	 die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung erforderlich, der der Ver-
antwortliche unterliegt;

e)	 die Verarbeitung ist erforderlich, um lebens-
wichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen;

f)	 die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe des Verantwortlichen erforder-
lich, die im kirchlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde;

g)	 die Verarbeitung ist zur Wahrung der berech-
tigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz per-
sonenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen, insbesondere dann, wenn es sich bei der 
betroffenen Person um einen Minderjährigen 
oder eine Minderjährige handelt. Lit. g) gilt 
nicht für die von öffentlich-rechtlich organisier-
ten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufga-
ben vorgenommene Verarbeitung.

(2)	 Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Da-
ten erhoben wurden, ist rechtmäßig, wenn 

a)	 eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anord-
net und kirchliche Interessen nicht entgegen-
stehen;

b)	 die betroffene Person eingewilligt hat;
c)	 offensichtlich ist, dass es im Interesse der be-

troffenen Person liegt, und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des 
anderen Zwecks ihre Einwilligung verweigern 
würde;

d)	 Angaben der betroffenen Person überprüft 
werden müssen, weil tatsächliche Anhalts-
punkte für deren Unrichtigkeit bestehen;

e)	 die Daten allgemein zugänglich sind oder der 
Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, es 
sei denn, dass das schutzwürdige Interesse 
der betroffenen Person an dem Ausschluss 
der Zweckänderung offensichtlich überwiegt;

f)	 sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich 
ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen 
Person an dem Ausschluss der Verarbeitung 
überwiegen;

g)	 es zur Verfolgung oder Aufklärung von Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur Voll-
streckung von Bußgeldentscheidungen erfor-
derlich ist;

h)	 es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte Dritter erforderlich ist;

i)	 es zur institutionellen Aufarbeitung von se-
xualisierter Gewalt und anderen Formen des 
Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen 
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Rechts erforderlich ist und die Interessen der 
betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch ange-
messene Maßnahmen gewahrt sind;

j)	 der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdig-
keit ihres Dienstes dies erfordert oder

k)	 es zur Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung von kirchlichen Wahlen insbeson-
dere zu diözesanen, pfarrlichen oder kirchen-
gemeindlichen Gremien erforderlich ist; hierzu 
gehören auch die Kandidatenwerbung und 
-ansprache sowie nachgelagerte Maßnah-
men zu Information und Schulung.

(3)	 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht 
vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-, 
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rech-
nungsprüfung, der Revision oder der Durchfüh-
rung von Organisationsuntersuchungen für den 
Verantwortlichen dient. 2Das gilt auch für die Ver-
arbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken 
durch den Verantwortlichen, soweit nicht überwie-
gende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person entgegenstehen.

(4)	 Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck 
als zu demjenigen, zu dem die personenbezo-
genen Daten erhoben wurden, nicht auf der Ein-
willigung der betroffenen Person oder auf einer 
kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so 
berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustel-
len, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck 
mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen 
Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist 
– unter anderem

a)	 jede Verbindung zwischen den Zwecken, für 
die die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, und den Zwecken der beabsichtigten 
Weiterverarbeitung;

b)	 den Zusammenhang, in dem die personenbe-
zogenen Daten erhoben wurden, insbeson-
dere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen 
den betroffenen Personen und dem Verant-
wortlichen;

c)	 die Art der personenbezogenen Daten, insbe-
sondere ob besondere Kategorien personen-
bezogener Daten verarbeitet werden oder ob 
personenbezogene Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 ver-
arbeitet werden;

d)	 die möglichen Folgen der beabsichtigten Wei-
terverarbeitung für die betroffenen Personen; 

e)	 das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu 
denen die Verschlüsselung, die Pseudony-
misierung oder die Anonymisierung gehören 
können.

(5)	 Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensi-
cherung oder zur Sicherstellung eines ordnungs-

gemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungs-
anlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese 
Zwecke verwendet werden.

§ 7 
Grundsätze für die Verarbeitung  

personenbezogener Daten

(1)	 Personenbezogene Daten müssen

a)	 auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glau-
ben und in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden 
(»Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz«);

b)	 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit 
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Wei-
se weiterverarbeitet werden (»Zweckbindung«); 
eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke, für wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke oder 
für statistische Zwecke gilt als vereinbar mit den 
ursprünglichen Zwecken;

c)	 dem Zweck angemessen und erheblich so-
wie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein (»Daten-
minimierung«); insbesondere sind personen-
bezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem 
Verwendungszweck möglich ist und der Auf-
wand nicht außer Verhältnis zum angestreb-
ten Schutzzweck steht; 

d)	 sachlich richtig und erforderlichenfalls auf 
dem neuesten Stand sein; es sind alle an-
gemessenen Maßnahmen zu treffen, damit 
personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 
die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden 
(»Richtigkeit«);

e)	 in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist 
(»Speicherbegrenzung«); 

f)	 in einer Weise verarbeitet werden, die eine 
angemessene Sicherheit der personenbe-
zogenen Daten gewährleistet, einschließlich 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Ver-
lust, unbeabsichtigter Zerstörung oder un-
beabsichtigter Schädigung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen 
(»Integrität und Vertraulichkeit«).

(2)	 Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der 
Grundsätze des Absatzes 1 verantwortlich und 
muss dies nachweisen können (»Rechenschafts-
pflicht«).
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§ 8 
Einwilligung

(1)	 Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, 
muss der Verantwortliche nachweisen können, 
dass die betroffene Person in die Verarbeitung ih-
rer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.

(2)	 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person 
eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verarbei-
tung sowie, soweit nach den Umständen des Ein-
zelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die 
Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzu-
weisen. 2Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn 
sie auf der freien Entscheidung der betroffenen 
Person beruht.

(3)	 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person 
durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um 
Einwilligung in verständlicher und leicht zugängli-
cher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
so erfolgen, dass es von den anderen Sachver-
halten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklä-
rung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen 
Verstoß gegen dieses Gesetz darstellen.

(4)	 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person 
wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kennt-
nis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung muss 
so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.

(5)	 Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig 
erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden, ob unter anderem die Erfüllung 
eines Vertrags, einschließlich der Erbringung ei-
ner Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten ab-
hängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht 
erforderlich sind. 

(6)	 1Personenbezogene Daten eines oder einer Min-
derjährigen, dem oder der elektronisch eine Dienst-
leistung oder ein vergleichbares anderes Ange-
bot von einer kirchlichen Stelle unterbreitet wird, 
dürfen nur verarbeitet werden, wenn der oder die 
Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr vollen-
det hat. 2Hat der oder die Minderjährige das sech-
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Ver-
arbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit eine 
Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten 
erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung Verantwort-
liche unternimmt unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Technik angemessene Anstrengungen, 
um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass 
die Einwilligung durch die Personensorgeberech-

tigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 
4Die Einwilligung der Personensorgeberechtigten 
ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präventions- 
oder Beratungsdienste einem oder einer Minder-
jährigen elektronisch oder nichtelektronisch unmit-
telbar und kostenfrei angeboten werden und die 
Einholung einer Einwilligung der Personensorge-
berechtigten voraussichtlich die Zielsetzung des 
Präventions- oder Beratungsangebots gefährden 
oder dieser zuwiderlaufen würde.

§ 9 
– weggefallen – 

 
§ 10 

– weggefallen –

§ 11 
Verarbeitung besonderer Kategorien  

personenbezogener Daten

(1)	 Die Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten ist untersagt.

(2)	 Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

a)	 Die betroffene Person hat in die Verarbeitung 
der genannten personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere festgelegte Zwecke 
ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach 
kirchlichem, staatlichem oder europäischem 
Recht kann das Verbot nach Absatz 1 durch 
die Einwilligung der betroffenen Person nicht 
aufgehoben werden,

b)	 die Verarbeitung ist erforderlich, damit der 
Verantwortliche oder die betroffene Person 
die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem 
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozial-
schutzes erwachsenden Rechte ausüben und 
seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten 
nachkommen kann, soweit dies nach kirchli-
chem, staatlichem oder europäischem Recht 
oder nach einer Dienstvereinbarung nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung, die geeignete 
Garantien für die Grundrechte und die Inter-
essen der betroffenen Person vorsehen, zu-
lässig ist,

c)	 die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswich-
tiger Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person erforderlich 
und die betroffene Person ist aus körperlichen 
oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre 
Einwilligung zu geben,

d)	 die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchli-
che Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen 
Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, 
dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf 
die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der 
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kirchlichen Einrichtung oder auf Personen, die 
im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck 
regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, be-
zieht und die personenbezogenen Daten nicht 
ohne Einwilligung der betroffenen Personen 
nach außen offengelegt werden,

e)	 die Verarbeitung bezieht sich auf personen-
bezogene Daten, die die betroffene Person 
offensichtlich öffentlich gemacht hat,

f)	 die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder bei Handlungen der kirchlichen 
Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 
erforderlich,

g)	 die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchli-
chen Rechts, das in angemessenem Verhält-
nis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesens-
gehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und 
angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 
der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen 
eines erheblichen kirchlichen Interesses erfor-
derlich,

h)	 die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für 
die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des oder 
der Beschäftigten, für die medizinische Di-
agnostik, die Versorgung oder Behandlung 
im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für 
die Verwaltung von Systemen und Diensten 
im Gesundheits-oder Sozialbereich auf der 
Grundlage des kirchlichen oder staatlichen 
Rechts oder  aufgrund eines Vertrags mit ei-
nem oder einer Angehörigen eines Gesund-
heitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 
genannten Bedingungen und Garantien erfor-
derlich,

i)	 die Verarbeitung ist aus Gründen des öffent-
lichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit oder zur Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der 
Gesundheitsversorgung und bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten, auf der Grundla-
ge kirchlichen oder staatlichen Rechts, das 
angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person, insbesondere des Berufs-
geheimnisses, vorsieht, erforderlich,

j)	 die Verarbeitung ist auf der Grundlage des 
kirchlichen oder staatlichen Rechts, das in 
angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten 
Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf 
Datenschutz wahrt und angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen 
Person vorsieht, für im kirchlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke erforderlich, 

k)	 die Verarbeitung ist für Zwecke der institutio-
nellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt 
und anderen Formen des Missbrauchs auf der 
Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich und 
die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 
1) sind durch angemessene Maßnahmen ge-
wahrt oder

l)	 die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheb-
lichen kirchlichen oder öffentlichen Interesses 
zwingend erforderlich.

(3)	 Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 
Daten dürfen zu den in Absatz 2 lit. h) genannten 
Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten 
von Fachpersonal oder unter dessen Verantwor-
tung verarbeitet werden und dieses Fachperso-
nal nach dem kirchlichen oder staatlichen Recht 
dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die 
Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, 
die ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem 
Recht einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.

(4)	 In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik, der Implemen-
tierungskosten und der Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Interessen der betroffenen 
Person vorzusehen.

(5)	 Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten zu anderen Zwecken 
ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Ab-
sätze 2 bis 4 und ein Ausnahmetatbestand nach 
§ 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen.

§ 12 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen  
und Straftaten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder 
damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zulässig, wenn dies 
nach kirchlichem oder staatlichem Recht, welches 
geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. 

§ 13 
Verarbeitung, für die eine Identifizierung der 

betroffenen Person nicht erforderlich ist

(1)	 Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher 
personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifi-
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zierung der betroffenen Person durch den Verant-
wortlichen nicht oder nicht mehr erforderlich, so 
ist dieser nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung 
dieses Gesetzes zusätzliche Informationen aufzu-
bewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die 
betroffene Person zu identifizieren.

(2)	 Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 
1 nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die 
betroffene Person zu identifizieren, so unterrich-
tet er die betroffene Person hierüber, sofern mög-
lich. In diesen Fällen finden die §§ 17 bis 22 keine 
Anwendung, es sei denn, die betroffene Person 
stellt zur Ausübung ihrer in diesen Bestimmungen 
niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen 
bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen.

Kapitel 3 
Informationspflichten des Verantwortlichen und-

Rechte der betroffenen Person 
 

Abschnitt 1 
Informationspflichten des Verantwortlichen 

 
§ 14 

Transparente Information, Kommunikation  
und Modalitäten für die Ausübung der Rechte 

der betroffenen Person

(1)	 1Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, 
um der betroffenen Person innerhalb einer ange-
messenen Frist alle Informationen gemäß den §§ 
15 und 16 und alle Mitteilungen gemäß den §§ 
17 bis 24 und 34, die sich auf die Verarbeitung 
beziehen, in präziser, transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 
und einfachen Sprache, ggf. auch mit standardi-
sierten Bildsymbolen, zu übermitteln; dies gilt ins-
besondere für Informationen, die sich speziell an 
Minderjährige richten. 2Die Übermittlung der Infor-
mationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. 3Falls von der 
betroffenen Person verlangt, kann die Information 
mündlich erteilt werden, sofern die Identität der 
betroffenen Person in anderer Form nachgewie-
sen wurde.

(2)	 1Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen 
Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den 
§§ 17 bis 24. 2In den Fällen des § 13 Absatz 2 
darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, 
aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf 
Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den §§ 17 bis 
24 tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass 
er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu 
identifizieren.

(3)	 1Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person 
Informationen über die auf Antrag gemäß den §§ 

17 bis 24 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, 
in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags zur Verfügung. 2Diese Frist 
kann um weitere zwei Monate verlängert werden, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexi-
tät und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 
3Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene 
Person innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen 
mit den Gründen für die Verzögerung. 4Stellt die 
betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist 
sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4)	 Wird der Verantwortliche auf den Antrag der be-
troffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er 
die betroffene Person ohne Verzögerung, spätes-
tens aber innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrags über die Gründe hierfür und über 
die Möglichkeit, bei der Datenschutzaufsicht Be-
schwerde zu erheben oder einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einzulegen.

(5)	 1Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie 
alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den §§ 
17 bis 24 und 34 werden unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt. 2Bei offenkundig unbegründeten 
oder – insbesondere im Fall von häufiger Wieder-
holung – exzessiven Anträgen einer betroffenen 
Person kann der Verantwortliche

a)	 ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem 
die Verwaltungskosten für die Unterrichtung 
oder die Mitteilung oder die Durchführung der 
beantragten Maßnahme berücksichtigt wer-
den, oder

b)	 sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu 
werden.

	
	 3Der Verantwortliche hat den Nachweis für den of-

fenkundig unbegründeten oder exzessiven Cha-
rakter des Antrags zu erbringen.

(6)	 Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an 
der Identität der natürlichen Person, die den An-
trag gemäß den §§ 17 bis 23 stellt, so kann er 
unbeschadet des § 13 zusätzliche Informationen 
anfordern, die zur Bestätigung der Identität der 
betroffenen Person erforderlich sind.

§ 15 
Informationspflicht bei unmittelbarer  

Datenerhebung

(1)	 Werden personenbezogene Daten bei der betrof-
fenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung dieser Daten Folgendes mit:
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a)	 den Namen und die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen;

b)	 gegebenenfalls die Kontaktdaten des oder der 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten;

c)	 die Zwecke, für die die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

d)	 wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) 
beruht, die berechtigten Interessen, die von 
dem Verantwortlichen oder einem Dritten ver-
folgt werden;

e)	 gegebenenfalls die Empfänger oder Kategori-
en von Empfängern der personenbezogenen 
Daten und

f)	 gegebenenfalls die Absicht des Verantwortli-
chen, die personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion zu übermitteln sowie das Vorhandensein 
oder das Fehlen eines Angemessenheits-
beschlusses der Europäischen Kommission 
oder im Falle von Übermittlungen gemäß § 40 
einen Verweis auf die geeigneten oder ange-
messenen Garantien und die Möglichkeit, wie 
eine Kopie von ihnen zu erhalten ist oder wo 
sie verfügbar sind.

(2)	 Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 
stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgen-
de weitere Informationen zur Verfügung, die not-
wendig sind, um eine faire und transparente Ver-
arbeitung zu gewährleisten:

a)	 die Dauer, für die die personenbezogenen Da-
ten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer;

b)	 das Bestehen eines Rechts auf Auskunft 
seitens des Verantwortlichen über die be-
treffenden personenbezogenen Daten sowie 
auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung oder eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 
sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

c)	 wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. b) 
oder § 11 Absatz 2 lit. a) beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu wi-
derrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung berührt wird;

d)	 das Bestehen eines Beschwerderechts bei 
der Datenschutzaufsicht;

e)	 ob die Bereitstellung der personenbezoge-
nen Daten gesetzlich oder vertraglich vorge-
schrieben oder für einen Vertragsabschluss 
erforderlich ist, ob die betroffene Person ver-
pflichtet ist, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche möglichen Folgen 
die Nichtbereitstellung hätte und

f)	 das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 
24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen 
Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derarti-
gen Verarbeitung für die betroffene Person.

(3)	 Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-
bezogenen Daten für einen anderen Zweck wei-
terzuverarbeiten als den, für den die personenbe-
zogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und 
alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 
Absatz 2 zur Verfügung.

(4)	 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit die betroffene Person bereits 
über die Informationen verfügt oder die Informa-
tionserteilung an die betroffene Person einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung nach den Umständen des 
Einzelfalls, insbesondere wegen des Zusammen-
hangs, in dem die Daten erhoben wurden, als ge-
ring anzusehen ist. 

(5)	 Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine An-
wendung, 

a)	 wenn und soweit die Daten oder die Tatsache 
ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen 
Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender 
berechtigter Interessen Dritter geheim gehal-
ten werden müssen und das Interesse der be-
troffenen Person an der Informationserteilung 
zurücktreten muss,

b)	 wenn die Erteilung der Information die Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde 
und die Interessen des Verantwortlichen an 
der Nichterteilung der Information die Interes-
sen der betroffenen Person überwiegen oder 

c)	 wenn durch die Information die Wahrnehmung 
des Auftrags der Kirche gefährdet wird.

(6)	 Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder 
im Rahmen eines Mandatsverhältnisses an einen 
Berufsgeheimnisträger oder eine Berufsgeheim-
nisträgerin übermittelt, so besteht die Pflicht der 
übermittelnden Stelle zur Information der betrof-
fenen Person gemäß Absatz 3 nicht, sofern nicht 
das Interesse der betroffenen Person an der Infor-
mationserteilung überwiegt.
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§ 16 
Informationspflicht bei mittelbarer  

Datenerhebung

(1)	 Werden personenbezogene Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt der Verant-
wortliche der betroffenen Person über die in § 15 
Absätze 1 und 2 genannten Informationen hinaus 
mit

a)	 die zu ihr verarbeiteten Daten und
b)	 aus welcher Quelle die personenbezogenen 

Daten stammen und gegebenenfalls, ob sie 
aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen.

(2)	 Der Verantwortliche erteilt die Informationen

a)	 unter Berücksichtigung der spezifischen Um-
stände der Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Erlangung der personenbezogenen 
Daten, längstens jedoch innerhalb eines Mo-
nats,

b)	 falls die personenbezogenen Daten zur Kom-
munikation mit der betroffenen Person ver-
wendet werden sollen, spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Mitteilung an sie, oder,

c)	 falls die Offenlegung an einen anderen Emp-
fänger oder eine andere Empfängerin beab-
sichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ers-
ten Offenlegung.

(3)	 Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-
bezogenen Daten für einen anderen Zweck wei-
terzuverarbeiten als den, für den die personen-
bezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und 
alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 
Absatz 1 zur Verfügung.

(4)	 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit

a)	 die betroffene Person bereits über die Infor-
mationen verfügt,

b)	 die Erteilung dieser Informationen sich als un-
möglich erweist oder einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbe-
sondere für die Verarbeitung für im kirchlichen 
Interesse liegende Archivzwecke, für wissen-
schaftliche oder historische Forschungszwe-
cke oder für statistische Zwecke oder soweit 
die in Absatz 1 genannte Pflicht voraussicht-
lich die Verwirklichung der Ziele dieser Ver-
arbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift der 
Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Per-

son, einschließlich der Bereitstellung dieser 
Informationen für die Öffentlichkeit,

c)	 die Erlangung oder Offenlegung durch kirch-
liche, staatliche oder europäische Rechtsvor-
schriften, denen der Verantwortliche unterliegt 
und die geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist 
oder

d)	 die personenbezogenen Daten gemäß dem 
kirchlichen, staatlichen oder europäischen 
Recht dem Berufsgeheimnis, einschließlich ei-
ner satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, 
unterliegen und daher vertraulich behandelt 
werden müssen.

(5)	 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn die Erteilung der Information 

a)	 im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 lit. a) 
(aa) 	die ordnungsgemäße Erfüllung der in der 

Zuständigkeit des Verantwortlichen lie-
genden Aufgaben gefährden würde oder 

(bb) 	die Information dem kirchlichen Wohl er-
hebliche Nachteile bereiten würde

 	 und deswegen das Interesse der betroffenen 
Person an der Informationserteilung zurück-
treten muss,

b)	 im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 
3 Absatz 1 lit. b) oder c) die Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher 
Ansprüche beeinträchtigen würde und nicht 
das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung überwiegt.

(6)	 1Unterbleibt eine Information der betroffenen 
Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift 
der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person. 2Der Verantwortliche hält schriftlich 
fest, aus welchen Gründen er von einer Informati-
on abgesehen hat.

Abschnitt 2 
Rechte der betroffenen Person 

 
§ 17 

Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen eine Auskunft darüber zu verlan-
gen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein 
Recht auf Auskunft über diese personenbezoge-
nen Daten und auf folgende Informationen:

a)	 die Verarbeitungszwecke;
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b)	 die Kategorien personenbezogener Daten, 
die verarbeitet werden;

c)	 die Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, gegenüber denen die personenbezoge-
nen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, insbesondere bei Emp-
fängern in Drittländern oder bei internationa-
len Organisationen;

d)	 falls möglich die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kri-
terien für die Festlegung dieser Dauer;

e)	 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung 
oder Löschung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verar-
beitung;

f)	 das Bestehen eines Beschwerderechts bei 
der Datenschutzaufsicht;

g)	 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 
der betroffenen Person erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten;

h)	 das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 
24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen 
Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derarti-
gen Verarbeitung für die betroffene Person.

(2)	 Werden personenbezogene Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation übermit-
telt, so hat die betroffene Person das Recht, über 
die geeigneten Garantien gemäß § 40 im Zusam-
menhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 
werden.

(3)	 1Der Verantwortliche stellt eine Kopie der perso-
nenbezogenen Daten, die Gegenstand der Ver-
arbeitung sind, zur Verfügung. 2Für alle weiteren 
Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann 
der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt 
auf der Grundlage der Verwaltungskosten ver-
langen. 3Stellt die betroffene Person den Antrag 
elektronisch, so sind die Informationen in einem 
gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu 
stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

(4)	 Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 
darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
nicht beeinträchtigen.

(5)	 Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 
gegenüber einem kirchlichen Archiv besteht nicht, 
wenn das Archivgut nicht durch den Namen der 
Person erschlossen ist oder keine Angaben ge-
macht werden, die das Auffinden des betreffenden 

Archivguts mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 
ermöglichen.

(6)	 Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 
besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, wenn

a)	 die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 
5 oder nach § 16 Absatz 4 lit. d) oder Absatz 5 
nicht zu informieren ist oder

b)	 die Daten
(aa)	 nur deshalb gespeichert sind, weil sie 

aufgrund gesetzlicher oder satzungsmä-
ßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder

(bb)	 ausschließlich Zwecken der Datensiche-
rung oder der Datenschutzkontrolle die-
nen 

	 und die Auskunftserteilung einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde sowie 
eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch 
geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen ausgeschlossen ist.

(7)	 1Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu 
dokumentieren. 2Die Ablehnung der Auskunftser-
teilung ist gegenüber der betroffenen Person zu 
begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die 
die Entscheidung gestützt wird, der mit der Aus-
kunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet 
würde. 3Die zum Zweck der Auskunftserteilung an 
die betroffene Person und zu deren Vorbereitung 
gespeicherte Daten dürfen nur für diesen Zweck 
sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verar-
beitet werden; für andere Zwecke ist die Verarbei-
tung nach Maßgabe des § 20 einzuschränken.

(8)	 1Wird der betroffenen Person durch eine kirchli-
che Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) keine 
Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der be-
troffenen Person dem oder der Diözesandaten-
schutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die 
Bischöfliche Behörde im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch kirchliche Interessen erheblich beein-
trächtigt würden. 2Die Mitteilung des oder der Di-
özesandatenschutzbeauftragten an die betroffene 
Person über das Ergebnis der datenschutzrecht-
lichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den 
Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, 
sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft 
zustimmt.

(9)	 Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft 
über personenbezogene Daten, die durch eine 
kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) 
weder automatisiert verarbeitet noch nicht auto-
matisiert verarbeitet und in einem Dateisystem 
gespeichert werden, besteht nur, soweit die be-
troffene Person Angaben macht, die das Auffinden 
der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung 



Amtsblatt für die Diözese Regensburg Nr. 2 vom 27. Februar 2026   

95

der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu dem von der betroffenen Person 
geltend gemachten Informationsinteresse steht.

§ 18 
Recht auf Berichtigung

(1)	 1Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung 
sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. 2Unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Per-
son das Recht, die Vervollständigung unvollstän-
diger personenbezogener Daten – auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

(2)	 1Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn 
die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken 
im kirchlichen Interesse verarbeitet werden. 2Be-
streitet die betroffene Person die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit 
einer Gegendarstellung einzuräumen. 3Das zu-
ständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstel-
lung den Unterlagen hinzuzufügen.

(3)	 1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von 
ergänzenden Eintragungen zu entsprechen, wenn 
ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der 
Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie 
von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten 
gefährdet würde. 2Hierzu gehören insbesondere 
die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgese-
henen Eintragungen in die Kirchenbücher (ins-
besondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie 
Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen 
und Kirchengemeinden und sonstige Urkunden.

§ 19 
Recht auf Löschung

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betref-
fende personenbezogene Daten unverzüglich 
gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-
pflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich 
zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft:

a)	 die personenbezogenen Daten sind für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwen-
dig;

b)	 die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-
gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß § 6 
Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) stützte, 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung;

c)	 die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 
1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die be-
troffene Person legt gemäß § 23 Absatz 2 Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein;

d)	 die personenbezogenen Daten wurden un-
rechtmäßig verarbeitet;

e)	 die Löschung der personenbezogenen Daten 
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung nach dem staatlichen oder dem kirchli-
chen Recht erforderlich, dem der Verantwortli-
che unterliegt.

(2)	 Hat der Verantwortliche die personenbezogenen 
Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 
1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er un-
ter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 
und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch  technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-
nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu in-
formieren, dass eine betroffene Person von ihnen 
die Löschung aller Links zu diesen personenbezo-
genen Daten oder von Kopien oder Replikationen 
dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

(3)	 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verar-
beitung erforderlich ist

a)	 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und Information;

b)	 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
die die Verarbeitung nach kirchlichem oder 
staatlichem Recht, dem der Verantwortliche 
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im kirchlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde;

c)	 aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 
11 Absatz 2 lit. h) und i) sowie § 11 Absatz 3;

d)	 für im kirchlichem Interesse liegende Ar-
chivzwecke, wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke, soweit das in Absatz 1 genannte 
Recht voraussichtlich die Verwirklichung der 
Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt;

e)	 zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
sowie zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten oder

f)	 zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nach-
vollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie von 
Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; 
hierzu gehören insbesondere die durch kirch-
liche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintra-
gungen in die Kirchenbücher (insbesondere 
Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, 
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Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kir-
chengemeinden und sonstige Urkunden.

(4)	 1Ist eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand möglich, tritt an die Stel-
le des Rechts auf Löschung das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung gemäß § 20. 2Dies 
gilt nicht, wenn die personenbezogenen Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden. 3Als Einschrän-
kung der Verarbeitung gelten auch die Sperrung 
und die Eintragung eines Sperrvermerks.  

§ 20 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbei-
tung zu verlangen, wenn eine der folgenden Vor-
aussetzungen gegeben ist:

a)	 die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
wird von der betroffenen Person bestritten, 
und zwar für eine Dauer, die es dem Verant-
wortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten zu überprüfen;

b)	 die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die be-
troffene Person lehnt die Löschung der per-
sonenbezogenen Daten ab und verlangt statt-
dessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten;

c)	 der Verantwortliche benötigt die personen-
bezogenen Daten für die Zwecke der Verar-
beitung nicht länger, die betroffene Person 
benötigt sie jedoch zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder 
Verteidigung von Rechten oder

d)	 die betroffene Person hat Widerspruch gegen 
die Verarbeitung gemäß § 23 eingelegt und 
es steht noch nicht fest, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber de-
nen der betroffenen Person überwiegen.

(2)	 Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 einge-
schränkt, so dürfen diese personenbezogenen 
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur 
mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur 
Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder 
zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet werden.

(3)	 Eine betroffene Person, die eine Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird 
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

(4)	 Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen 
Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte vor-
aussichtlich die Verwirklichung der im kirchlichen 
Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich ma-
chen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Aus-
nahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich sind.

§ 21 
Mitteilungspflicht im Zusammenhang  
mit der Berichtigung oder Löschung  

personenbezogener Daten  
oder der Einschränkung der Verarbeitung

1Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen 
personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede 
Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 
Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach 
§§ 18, 19 Absatz 1 und 20 mit, es sei denn, dies erweist 
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand verbunden. 2Der Verantwortliche unter-
richtet die betroffene Person über diese Empfänger, 
wenn die betroffene Person dies verlangt.

§ 22 
Recht auf Datenübertragbarkeit

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, die sie ei-
nem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, und sie hat das Recht, die-
se Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 
zu übermitteln, sofern

a)	 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß 
§ 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) 
oder auf einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 
lit. c) beruht und

b)	 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Ver-
fahren erfolgt.

(2)	 Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertrag-
barkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person 
das Recht zu erwirken, dass die personenbezoge-
nen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, so-
weit dies technisch machbar ist.

(3)	 1Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt 
§ 19 unberührt. 2Dieses Recht gilt nicht für eine 
Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Auf-
gabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
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(4)	 Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchti-
gen.

(5)	 Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht 
nicht, soweit dieses Recht voraussichtlich die Ver-
wirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden 
Archivzwecke unmöglich macht oder ernsthaft be-
einträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich sind.

§ 23 
Widerspruchsrecht

(1)	 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betref-
fender personenbezogener Daten, die aufgrund 
von § 6 Absatz 1 lit. f) oder g) erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling. 2Der Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwür-
dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten der betrof-
fenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung von Rechtsansprü-
chen oder der Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten. 

(2)	 Werden personenbezogene Daten verarbeitet, 
um Direktwerbung oder Fundraising zu betreiben, 
so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betref-
fender personenbezogener Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für 
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung 
in Verbindung steht.

(3)	 Widerspricht die betroffene Person der Verarbei-
tung für Zwecke der Direktwerbung, so werden 
die personenbezogenen Daten nicht mehr für die-
se Zwecke verarbeitet.

(4)	 Die betroffene Person muss spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrück-
lich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte 
Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in 
einer verständlichen und von anderen Informatio-
nen getrennten Form zu erfolgen.

(5)	 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungs-
zwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. 2Das Recht auf Wider-
spruch besteht nicht, soweit an der Verarbeitung 

ein zwingendes kirchliches oder öffentliches Inte-
resse besteht, das die Interessen der betroffenen 
Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur 
Verarbeitung verpflichtet.

§ 24 
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 

einschließlich Profiling

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer 
ausschließlich auf einer automatisierten Verar-
beitung – einschließlich Profiling – beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.	

(2)	 Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung

a)	 für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich ist,

b)	 aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder 
europäischen Rechtsvorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und 
diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-
nahmen zur Wahrung der Rechte und Frei-
heiten sowie der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person enthalten oder		

c)	 mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffe-
nen Person erfolgt.

(3)	 In den in Absatz 2 lit. a) und c) genannten Fäl-
len trifft der Verantwortliche angemessene Maß-
nahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie 
die berechtigten Interessen der betroffenen Per-
son zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entschei-
dung gehört.

(4)	 Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf 
besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten beruhen, sofern nicht § 11 Absatz 2 lit. a) oder 
g) gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person getroffen wur-
den.	

§ 25 
Unabdingbare Rechte der betroffenen Person

(1)	 Die Rechte der betroffenen Person insbesondere 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit oder 
Widerspruch können nicht durch Rechtsgeschäft 
ausgeschlossen oder beschränkt werden.
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(2)	 1Sind die Daten der betroffenen Person automa-
tisiert in einer Weise gespeichert, dass mehrere 
Verantwortliche speicherungsberechtigt sind, 
und ist die betroffene Person nicht in der Lage, 
festzustellen, welcher Verantwortliche die Daten 
gespeichert hat, so kann sie sich an jeden dieser 
Verantwortlichen wenden. 2Dieser Verantwortliche 
ist verpflichtet, das Vorbringen der betroffenen 
Person an den Verantwortlichen, der die Daten 
gespeichert hat, weiterzuleiten. 3Die betroffene 
Person ist über die Weiterleitung und den Verant-
wortlichen, an den weitergeleitet wurde, zu unter-
richten.

Kapitel 4 
Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

 
Abschnitt 1 

Technik und Organisation; Auftragsverarbeitung  
 

§ 26 
Technische und organisatorische Maßnahmen

(1)	 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
haben unter Berücksichtigung unter anderem des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten, 
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwe-
cke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten 
und einen Nachweis hierüber führen zu können. 
Diese Maßnahmen schließen unter anderem ein:

a)	 die Pseudonymisierung, die Anonymisierung 
und die Verschlüsselung personenbezogener 
Daten;

b)	 die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 
und Dienste im Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung auf Dauer sicherzustellen;

c)	 die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personen-
bezogenen Daten und den Zugang zu ihnen 
bei einem physischen oder technischen Zwi-
schenfall rasch wiederherzustellen;

d)	 ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, 
Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit 
der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Verarbeitung.

(2)	 Bei der Beurteilung des angemessenen Schutz-
niveaus sind insbesondere die Risiken zu berück-
sichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden 
sind, insbesondere durch – ob unbeabsichtigt 
oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Ver-
änderung, unbefugte Offenlegung von oder unbe-

fugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise 
verarbeitet wurden.

(3)	 Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck steht.

(4)	 Die Einhaltung eines nach dem europäischen 
Recht zertifizierten Verfahrens kann als Faktor he-
rangezogen werden, um die Erfüllung der Pflich-
ten des Verantwortlichen gemäß Absatz 1 nach-
zuweisen.

(5)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
unternehmen Schritte um sicherzustellen, dass 
ihnen unterstellte Personen, die Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten haben, diese nur auf An-
weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei 
denn, sie sind nach kirchlichem oder staatlichem 
Recht zur Verarbeitung verpflichtet.

§ 27 
Technikgestaltung und Voreinstellungen

(1)	 Unter Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik, der Implementierungskosten, der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der 
Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rech-
te und  Freiheiten natürlicher Personen trifft der 
Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festle-
gung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum 
Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, die ge-
eignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam 
umzusetzen und die notwendigen Garantien in die 
Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderun-
gen dieses Gesetzes zu genügen und die Rechte 
der betroffenen Personen zu schützen.

(2)	 1Der Verantwortliche trifft technische und organi-
satorische Maßnahmen, die geeignet sind, durch 
Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezoge-
ne Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen 
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, 
zu verarbeiten. 2Diese Verpflichtung gilt für die 
Menge der erhobenen personenbezogenen Da-
ten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicher-
frist und ihre Zugänglichkeit. 3Solche Maßnahmen 
müssen insbesondere geeignet sein, dass perso-
nenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht 
ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten 
Zahl von natürlichen Personen zugänglich ge-
macht werden.

(3)	 Ein nach dem europäischen Recht genehmigtes 
Zertifizierungsverfahren kann als Faktor herange-
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zogen werden, um die Erfüllung der in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Anforderungen nachzu-
weisen.

§ 28 
Gemeinsam Verantwortliche

(1)	 1Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die 
Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, 
so sind sie gemeinsam Verantwortliche. 2Sie le-
gen in einer Vereinbarung in transparenter Form 
fest, wer von ihnen welche Verpflichtungen ge-
mäß diesem Gesetz erfüllt, insbesondere wer den 
Informationspflichten gemäß den §§ 15 und 16 
nachkommt.

(2)	 1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung 
erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung gemäß 
Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstru-
ments nach dem kirchlichen Recht, an die bzw. an 
das die gemeinsam Verantwortlichen gebunden 
sind. 2Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 
oder das Rechtsinstrument gemäß Satz 1 enthält 
insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funk-
tionen und Beziehungen der gemeinsam Verant-
wortlichen gegenüber der betroffenen Person. 3Die 
betroffene Person wird über den wesentlichen, die 
Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen-
den Inhalt der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstru-
ments informiert.

(3)	 Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung 
bzw. des Rechtsinstruments kann die betroffene 
Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes 
bei und gegenüber jedem einzelnen der Verant-
wortlichen geltend machen.

§ 29 
Verarbeitung personenbezogener Daten  

im Auftrag

(1)	 Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verant-
wortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsver-
arbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, 
dass geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den Anforderun-
gen dieses Gesetzes erfolgt und den Schutz der 
Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

(2)	 1Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren 
Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte 
oder allgemeine schriftliche Genehmigung des 
Verantwortlichen in Anspruch. 2Im Fall einer allge-
meinen schriftlichen Genehmigung informiert der 
Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer 
über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf 
die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auf-

tragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die 
Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen 
Einspruch zu erheben.

(3)	 Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter 
erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder ei-
nes anderen Rechtsinstruments nach dem kirch-
lichen, dem staatlichen oder dem europäischen 
Recht, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Be-
zug auf den Verantwortlichen bindet und in dem  

a)	 Gegenstand der Verarbeitung
b)	 Dauer der Verarbeitung, 
c)	 Art und Zweck der Verarbeitung, 
d)	 die Art der personenbezogenen Daten, 
e)	 die Kategorien betroffener Personen und 
f)	 die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen

 
festgelegt sind.

(4)	 Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstru-
ment sieht insbesondere vor, dass der Auftrags-
verarbeiter

a)	 die personenbezogenen Daten nur auf do-
kumentierte Weisung des Verantwortlichen 
– auch in Bezug auf die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation – verarbei-
tet, sofern er nicht durch das kirchliche, das 
staatliche oder das europäische Recht, dem 
der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu ver-
pflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auf-
tragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese 
rechtlichen Anforderungen vor der Verarbei-
tung mit, sofern das betreffende Recht eine 
solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen 
kirchlichen Interesses verbietet;

b)	 gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten befugten Per-
sonen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben 
oder einer angemessenen gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen;

c)	 alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen 
ergreift;

d)	 die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme der Dienste 
eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält;

e)	 angesichts der Art der Verarbeitung den Ver-
antwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten 
technischen und organisatorischen Maßnah-
men dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Be-
antwortung von Anträgen auf Wahrnehmung 
der in den §§ 15 bis 25 genannten Rechte der 
betroffenen Person nachzukommen;

f)	 unter Berücksichtigung der Art der Verarbei-
tung und der ihm zur Verfügung stehenden In-
formationen den Verantwortlichen bei der Ein-
haltung der in den §§ 26, 33 bis 35 genannten 
Pflichten unterstützt;
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g)	 nach Abschluss der Erbringung der Verarbei-
tungsleistungen alle personenbezogenen Da-
ten nach Wahl des Verantwortlichen entweder 
löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem 
kirchlichen, dem staatlichen oder dem euro-
päischen Recht eine Verpflichtung zur Spei-
cherung der personenbezogenen Daten be-
steht;

h)	 dem Verantwortlichen alle erforderlichen In-
formationen zum Nachweis der Einhaltung 
der in diesem Paragraphen niedergelegten 
Pflichten zur Verfügung stellt und Überprü-
fungen – einschließlich Inspektionen –, die 
vom Verantwortlichen oder einem anderen 
von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt 
werden, ermöglicht und dazu beiträgt. Der 
Auftragsverarbeiter informiert den Verantwort-
lichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, 
dass eine Weisung gegen dieses Gesetz oder 
gegen andere kirchliche Datenschutzbestim-
mungen oder Datenschutzbestimmungen der 
Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaa-
ten verstößt.

(5)	 1Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines 
weiteren Auftragsverarbeiters in  Anspruch, um 
bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen 
des Verantwortlichen auszuführen, so werden die-
sem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines 
Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments 
nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem 
europäischen Recht dieselben Datenschutzpflich-
ten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen 
Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbeiter gemäß den Absät-
zen 3 und 4 festgelegt sind, wobei insbesonde-
re hinreichende Garantien dafür geboten werden 
müssen, dass die geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt 
werden, dass die Verarbeitung entsprechend den 
Anforderungen dieses Gesetzes erfolgt. 2Kommt 
der weitere Auftragsverarbeiter seinen Daten-
schutzpflichten nicht nach, so haftet der erste Auf-
tragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen 
für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auf-
tragsverarbeiters.

(6)	 Die Einhaltung nach europäischem Recht geneh-
migter Verhaltensregeln oder eines genehmigten 
Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftrags-
verarbeiter kann als Faktor herangezogen wer-
den, um hinreichende Garantien im Sinne der Ab-
sätze 1 und 5 nachzuweisen.

(7)	 Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwi-
schen dem Verantwortlichen und dem Auftrags-
verarbeiter kann der Vertrag oder das andere 
Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3, 4 und 
5 ganz oder teilweise auf den in den Absatz 8 ge-
nannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch 

wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortli-
chen oder dem Auftragsverarbeiter erteilten Zer-
tifizierung sind.

(8)	 Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertrags-
klauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 bis 5 
genannten Fragen festlegen.

(9)	 1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf 
der Schriftform. 2Maßgeblich für die Ersetzung der 
Schriftform durch die elektronische Form oder die 
Textform sind die jeweils geltenden staatlichen 
Regelungen.

(10)	Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen 
dieses Gesetz die Zwecke und Mittel der Verar-
beitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbei-
tung als Verantwortlicher.

§ 30 
Verarbeitung unter der Aufsicht des  

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die 
Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen 
diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verant-
wortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach 
kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht zur 
Verarbeitung verpflichtet sind.

Abschnitt 2 
Pflichten des Verantwortlichen 

 
§ 31 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1)	 1Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit 
unterliegen. 2Dieses Verzeichnis hat die folgen-
den Angaben zu enthalten:

a)	 den Namen und die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen und gegebenenfalls des gemein-
sam mit ihm Verantwortlichen sowie des oder 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, 
sofern ein solcher oder eine solche zu benen-
nen ist;

b)	 die Zwecke der Verarbeitung;
c)	 eine Beschreibung der Kategorien betroffener 

Personen und der Kategorien personenbezo-
gener Daten;

d)	 gegebenenfalls die Verwendung von Profiling;
e)	 die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offen-
gelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, einschließlich Empfänger in Drittlän-
dern oder internationalen Organisationen;
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f)	 gegebenenfalls Übermittlungen von perso-
nenbezogenen Daten an ein Drittland, an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an 
eine internationale Organisation, einschließ-
lich der Angabe des betreffenden Drittlands, 
des betreffenden nichtstaatlichen Völker-
rechtssubjektes oder der betreffenden inter-
nationalen Organisation sowie bei den in § 40 
Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien;

g)	 wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für 
die Löschung der verschiedenen Datenkate-
gorien;

h)	 wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung 
der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes.

(2)	 Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu 
allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwort-
lichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbei-
tung, das Folgendes enthält:

a)	 den Namen und die Kontaktdaten des Auf-
tragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter 
und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag 
der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie eines 
oder einer betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten, sofern ein solcher oder eine solche 
zu benennen ist;

b)	 die Kategorien von Verarbeitungen, die im 
Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt 
werden;

c)	 gegebenenfalls Übermittlungen von perso-
nenbezogenen Daten an ein Drittland, ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an 
eine internationale Organisation, einschließ-
lich der Angabe des betreffenden Drittlands, 
des betreffenden nichtstaatlichen Völker-
rechtssubjekts oder der betreffenden interna-
tionalen Organisation sowie bei den in § 40 
Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien;

d)	 wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung 
der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes.

(3)	 Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeich-
nis ist schriftlich zu führen, was auch in einem 
elektronischen Format erfolgen kann.

(4)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
stellen dem oder der betrieblichen Datenschutz-
beauftragten und auf Anfrage der Datenschutz-
aufsicht das in den Absätzen 1 und 2 genannte 
Verzeichnis zur Verfügung.

(5)	 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten 
gelten für Unternehmen oder Einrichtungen, die 
250 oder mehr Beschäftigte haben. 2Sie gilt dar-
über hinaus für Unternehmen oder Einrichtungen 

mit weniger als 250 Beschäftigten, wenn durch 
die Verarbeitung die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen gefährdet werden, die Ver-
arbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder die 
Verarbeitung besondere Datenkategorien gemäß 
§ 11 bzw. personenbezogene Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne 
des § 12 beinhaltet.

§ 32 
Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter arbei-
ten auf Anfrage der Datenschutzaufsicht mit dieser bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

§ 33 
Meldung an die Datenschutzaufsicht

(1)	 1Der Verantwortliche meldet der Datenschutzauf-
sicht unverzüglich die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, wenn diese Verlet-
zung ein Risiko für die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen darstellt. 2Erfolgt die Meldung 
nicht binnen 72 Stunden, nachdem die Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten bekannt 
wurde, so ist ihr eine Begründung für die Verzöge-
rung beizufügen.

(2)	 Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten bekannt 
wird, meldet er diese unverzüglich dem Verant-
wortlichen.

(3)	 Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesonde-
re folgende Informationen:

a)	 eine Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, soweit 
möglich mit Angabe der Kategorien und der 
ungefähren Zahl der betroffenen Personen, 
der betroffenen Kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen personenbezogenen 
Datensätze;

b)	 den Namen und die Kontaktdaten des oder 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere 
Informationen;

c)	 eine Beschreibung der wahrscheinlichen Fol-
gen der Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten;

d)	 eine Beschreibung der von dem Verantwort-
lichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Behebung der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten und 
gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung 
ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.
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(4)	 Wenn und soweit die Informationen nach Absatz 3 
nicht zeitgleich bereitgestellt werden können, stellt 
der Verantwortliche diese Informationen ohne un-
angemessene weitere Verzögerung schrittweise 
zur Verfügung.

(5)	 1Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten ein-
schließlich aller damit im Zusammenhang ste-
henden Tatsachen, deren Auswirkungen und die 
ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 2Diese Dokumen-
tation muss der Datenschutzaufsicht die Überprü-
fung der Einhaltung der Bestimmungen der Absät-
ze 1 bis 4 ermöglichen.

§ 34 
Benachrichtigung der betroffenen Person

(1)	 Hat die Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen zur Folge, so benachrichtigt der 
Verantwortliche die betroffene Person unverzüg-
lich von der Verletzung.

(2)	 Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der 
betroffenen Person beschreibt in klarer und einfa-
cher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten und enthält zumindest 
die in § 33 Absatz 3 lit. b), c) und d) genannten 
Informationen und Maßnahmen.

(3)	 Die Benachrichtigung der betroffenen Person ge-
mäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a)	 Der Verantwortliche hat geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen getroffen 
und auf die von der Verletzung betroffenen 
personenbezogenen Daten angewandt, ins-
besondere solche, durch die die personen-
bezogenen Daten für alle Personen, die nicht 
zum Zugang zu den personenbezogenen Da-
ten befugt sind, unzugänglich gemacht wer-
den, etwa durch Verschlüsselung;

b)	 der Verantwortliche hat durch nachträglich ge-
troffene Maßnahmen sichergestellt, dass das 
hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;

c)	 die Benachrichtigung erfordert einen unver-
hältnismäßigen Aufwand. In diesem Fall hat 
ersatzweise eine öffentliche Bekanntmachung 
oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, 
durch die die betroffenen Personen vergleich-
bar wirksam informiert werden.

(4)	 Wenn der Verantwortliche die betroffene Person 
nicht bereits über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten benachrichtigt hat, 
kann die Datenschutzaufsicht unter Berücksich-
tigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten zu 
einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortli-
chen verlangen, dies nachzuholen, oder sie kann 
mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte 
der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen er-
füllt sind.

§ 35 
Datenschutz-Folgenabschätzung  

und vorherige Konsultation

(1)	 1Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei 
Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine 
Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verar-
beitungsvorgänge für den Schutz personenbezoge-
ner Daten durch. 2Für die Untersuchung mehrerer 
ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen 
Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenom-
men werden.

(2)	 Der Verantwortliche holt bei der Durchführung ei-
ner Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des 
oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
ein, sofern ein solcher oder eine solche benannt 
wurde. 

(3)	 Ist der Verantwortliche nach Anhörung des oder 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten der 
Ansicht, dass ohne Hinzuziehung der Daten-
schutzaufsicht eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung nicht möglich ist, kann er der Datenschutz-
aufsicht den Sachverhalt zur Stellungnahme 
vorlegen. 

(4)	 Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß 
Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen er-
forderlich:

a)	 systematische und umfassende Bewertung 
persönlicher Aspekte natürlicher Personen, 
die sich auf automatisierte Verarbeitung ein-
schließlich Profiling gründet und die ihrerseits 
als Grundlage für Entscheidungen dient, die 
Rechtswirkung gegenüber natürlichen Perso-
nen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher 
Weise beeinträchtigen;

b)	 umfangreiche Verarbeitung besonderer Kate-
gorien von personenbezogenen Daten oder 
von personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten ge-
mäß § 12 oder
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c)	 systematische umfangreiche Überwachung 
öffentlich zugänglicher Bereiche.

(5)	 1Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Ver-
arbeitungsvorgänge erstellen und veröffentlichen, 
für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung ge-
mäß Absatz 1 durchzuführen ist. 2Sie kann ferner 
eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen 
erstellen und veröffentlichen, für die keine Daten-
schutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. 

(6)	 1Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich 
an den Listen der Aufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder orientieren. 2Gegebenenfalls ist 
der Austausch mit staatlichen Aufsichtsbehörden 
zu suchen. 

(7)	 Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst ins-
besondere:

a)	 eine systematische Beschreibung der geplan-
ten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke 
der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließ-
lich der von dem Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen;

b)	 eine Bewertung der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 
in Bezug auf den Zweck;

c)	 eine Bewertung der Risiken für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen ge-
mäß Absatz 1 und

d)	 die zur Bewältigung der Risiken geplanten 
Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garanti-
en, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, 
durch die der Schutz personenbezogener Da-
ten sichergestellt und der Nachweis dafür er-
bracht wird, dass dieses Gesetz eingehalten 
wird.

(8)	 Der Verantwortliche holt gegebenenfalls die Stel-
lungnahme der betroffenen Person zu der beab-
sichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schut-
zes gewerblicher oder kirchlicher Interessen oder 
der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein.

(9)	 Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage 
im kirchlichen, im staatlichen oder im europäischen 
Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht 
und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten 
Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbei-
tungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der 
allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammen-
hang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten 
die Absätze 1 bis 5 nicht. 

(10)	Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine 
Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verar-
beitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschät-
zung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn 

hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen 
verbundenen Risikos Änderungen eingetreten 
sind.

(11)	Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbei-
tung die Datenschutzaufsicht, wenn aus der Da-
tenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass 
die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hat, 
sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur 
Eindämmung des Risikos trifft.

Abschnitt 3 
Betriebliche Datenschutzbeauftragte 

 
§ 36 

Benennung von betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten

(1)	 Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. 
a) benennen schriftlich einen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten oder eine betriebliche Daten-
schutzbeauftragte. 

(2)	 Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. 
b) und c) benennen schriftlich einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche 
Datenschutzbeauftragte, wenn

a)	 sich bei ihnen in der Regel mindestens zwan-
zig Personen ständig mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigen,

b)	 die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters in der Durchführung 
von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 
aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer 
Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 
systematische Überwachung von betroffenen 
Personen erforderlich machen, oder 

c)	 die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters in der umfangrei-
chen Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten oder von perso-
nenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 be-
steht.

(3)	 Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 
Absatz 1 kann unter Berücksichtigung ihrer Orga-
nisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsa-
mer betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder 
eine gemeinsame betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte benannt werden.   

(4)	 1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
veröffentlicht die Kontaktdaten des oder der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benen-
nung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen.
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(5)	 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte kann eine natürliche oder eine juristische 
Person sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder 
Beschäftigte des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufga-
ben auf der Grundlage eines Dienstleistungsver-
trags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 
3Ist der oder die betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte Beschäftigter oder Beschäftigte des Ver-
antwortlichen, finden § 43 Absatz 1 Satz 1 und 2 
entsprechende Anwendung.

(6)	 Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten darf nur benannt werden, wer die zur Er-
füllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde 
und Zuverlässigkeit besitzt. 

(7)	 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten darf der- oder diejenige nicht benannt werden, 
der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung 
beauftragt ist oder dem oder der die Leitung der kirch-
lichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und Pflichten 
des oder der Benannten dürfen im Übrigen nicht so 
ausgestaltet oder umfangreich sein, dass der oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen oder 
ihren Aufgaben nach diesem Gesetz nicht unabhän-
gig bzw. umgehend nachkommen kann.

(8)	 Soweit keine Verpflichtung für die Benennung ei-
nes oder einer betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten besteht, hat der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 38 in anderer Weise sicherzustellen.

§ 37 
Rechtsstellung betrieblicher  

Datenschutzbeauftragter

(1)	 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te ist dem Leiter oder der Leiterin der kirchlichen 
Stelle unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist 
bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben auf 
dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er 
oder sie darf wegen der Erfüllung seiner oder ihrer 
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(2)	 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
stellen sicher, dass der oder die betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und früh-
zeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden Fragen eingebun-
den wird. 2Sie unterstützen den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner 
oder ihrer Aufgaben, indem sie die für die Erfül-
lung dieser Aufgaben erforderlichen Mittel und 
den Zugang zu personenbezogenen Daten und 
Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen. 
3Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner oder ihrer 

Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter dem 
oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen in angemessenem Umfang zu ermög-
lichen und deren Kosten zu übernehmen. § 43 
Absätze 9 und 10 gelten entsprechend. 

(3)	 Betroffene Personen können sich jederzeit und 
unmittelbar an den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten oder die betriebliche Datenschutzbe-
auftragte wenden.

(4)	 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder 
eine betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt 
worden, so ist die Kündigung seines oder ihres Ar-
beitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass 
Tatsachen vorliegen, welche den Verantwortli-
chen oder den Auftragsverarbeiter zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündi-
gungsfrist berechtigen. 2Nach der Abberufung als 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder als 
betriebliche Datenschutzbeauftragte ist die Kündi-
gung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung 
der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigt ist.

(5)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
stellen sicher, dass die Wahrnehmung anderer 
Aufgaben und Pflichten durch den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte nicht zu einem Interes-
senkonflikt führt.

§ 38 
Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter

1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die 
Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften 
über den Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können 
sie sich in Zweifelsfällen an die Datenschutzaufsicht 
gemäß §§ 42 ff. wenden. 3Sie haben insbesondere

a)	 die ordnungsgemäße Anwendung der Datenver-
arbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personen-
bezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu 
überwachen; zu diesem Zweck sind sie über Vor-
haben der automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten;

b)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-
ter zu unterrichten und zu beraten;

c)	 die bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten tätigen Personen durch geeignete Maßnah-
men mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz und 
mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des 
Datenschutzes vertraut zu machen;
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d)	 auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters diesen bei der Durchführung ei-
ner Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten 
und bei der Überprüfung, ob die Verarbeitung ge-
mäß der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, 
zu unterstützen und

e)	 mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten.

Kapitel 5 
Übermittlung personenbezogener Daten an 

Drittländer, internationale Organisationen oder 
nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

 
§ 39 

Allgemeine Grundsätze

1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die 
bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung 
an ein Drittland, an eine internationale Organisation 
oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt ver-
arbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Ver-
antwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem 
Gesetz niedergelegten Bedingungen einhalten. 2Dies 
gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung personen-
bezogener Daten aus dem betreffenden Drittland, der 
betreffenden internationalen Organisation oder dem 
betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekt.

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines  

Angemessenheitsbeschlusses oder bei  
geeigneten Garantien

(1)	 Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
ein Drittland oder an eine internationale Organi-
sation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt. 

(2)	 Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, 
darf eine Übermittlung personenbezogener Daten 
an ein Drittland, an eine internationale Organisa-
tion oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssub-
jekt nur erfolgen, sofern der Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vor-
gesehen hat und sofern den betroffenen Personen 
durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbe-
helfe zur Verfügung stehen.

§ 41 
Ausnahmen für bestimmte Fälle

(1)	 Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach 
§ 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien nach § 
40 Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation oder an ein nicht-

staatliches Völkerrechtssubjekt nur unter einer der 
folgenden Bedingungen zulässig:

a)	 die betroffene Person hat in die vorgeschla-
gene Übermittlung eingewilligt, nachdem sie 
über die für sie bestehenden möglichen Risi-
ken derartiger Datenübermittlungen ohne Vor-
liegen eines Angemessenheitsbeschlusses 
und ohne geeignete Garantien unterrichtet 
wurde;

b)	 die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Ver-
trages zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen oder zur Durchführung 
von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag 
der betroffenen Person erforderlich;

c)	 die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur 
Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 
Person von dem Verantwortlichen mit einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person 
geschlossenen Vertrages erforderlich;

d)	 die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchen-
rechtlicher Vorschriften oder in Wahrnehmung 
kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl 
oder an den Staat der Vatikanstadt oder ist 
aus anderen wichtigen Gründen des kirchli-
chen oder öffentlichen Interesses notwendig; 

e)	 die Übermittlung ist zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich;

f)	 die Übermittlung ist zum Schutz lebenswich-
tiger Interessen der betroffenen Person oder 
anderer Personen erforderlich, sofern die be-
troffene Person aus physischen oder rechtli-
chen Gründen außerstande ist, ihre Einwilli-
gung zu geben.

(2)	 Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung in 
der Dokumentation gemäß § 31.

Kapitel 6 
Unabhängige Datenschutzaufsicht 

 
§ 42 

Datenschutzaufsicht

(1)	 Der Diözesanbischof richtet für den Bereich sei-
ner Diözese eine Datenschutzaufsicht als unab-
hängige kirchliche Behörde ein.

(2)	 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich sei-
ner Diözese einen Diözesandatenschutzbeauf-
tragten als Leiter oder eine Diözesandatenschutz-
beauftragte als Leiterin der Datenschutzaufsicht. 
2Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten 
kann nur eine natürliche Person bestellt werden.
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(3)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
handelt bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufga-
ben und bei der Ausübung seiner oder ihrer Be-
fugnisse gemäß diesem Gesetz völlig unabhängig 
und ist nur dem kirchlichen Recht und dem für die 
Kirchen verbindlichen staatlichen oder europäi-
schen Recht unterworfen. 2Die Ausübung seiner 
oder ihrer Tätigkeit geschieht in organisatorischer 
und sachlicher Unabhängigkeit. 3Die Dienstauf-
sicht ist so zu regeln, dass dadurch die Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(4)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
sieht von allen mit den Aufgaben seines oder ih-
res Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen 
ab und übt während seiner oder ihrer Amtszeit 
keine andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu 
vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 
Tätigkeit aus. 2Dem steht eine Bestellung als Diö-
zesandatenschutzbeauftragter oder Diözesanda-
tenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/
oder Ordensgemeinschaften nicht entgegen.

(5)	 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten 
wird die Personal- und Sachausstattung zur Ver-
fügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine 
oder ihre Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen 
zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre Auf-
gaben im Bereich der Amtshilfe und der Zusam-
menarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten im 
Sinne des § 44 Absatz 2 lit. f). 3Er oder sie verfügt 
über einen eigenen jährlichen Haushalt, der ge-
sondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird, 
und unterliegt der Rechnungsprüfung durch die 
dafür von der Diözese bestimmte Stelle, soweit 
hierdurch seine oder ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt wird.

(6)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
wählt das notwendige Personal aus, das von der 
Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen 
kirchlichen Stelle angestellt wird. 2Die angestellten 
Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und Fach-
aufsicht des oder der Diözesandatenschutzbeauf-
tragten und können, soweit sie bei einer anderen 
kirchlichen Stelle angestellt sind, nur mit seinem 
oder ihrem Einverständnis von der kirchlichen 
Stelle gekündigt, versetzt oder abgeordnet wer-
den. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den 
Aufgaben ihres Amtes nicht zu vereinbarenden 
Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit 
keine anderen mit ihrem Amt nicht zu vereinba-
renden entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätig-
keiten aus.

(7)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
kann Aufgaben der Personalverwaltung und Per-
sonalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen über-
tragen oder sich deren Hilfe bedienen. 2Diesen 
dürfen personenbezogene Daten der Mitarbeiten-

den übermittelt werden, soweit deren Kenntnis zur 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich 
ist.

(8)	 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehör-
de im Sinne des § 96 Strafprozessordnung. 2Der 
oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die 
Entscheidung über Aussagegenehmigungen für 
sich und seinen oder ihren Bereich in eigener Ver-
antwortung. 3Die Datenschutzaufsicht ist oberste 
Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungs-
gerichtsordnung.

(9)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
ist berechtigt, über Personen, die ihm oder ihr in 
seiner oder ihrer Eigenschaft als Diözesandaten-
schutzbeauftragter oder Diözesandatenschutzbe-
auftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über 
diese Tatsachen selbst keine Auskunft zu geben. 
2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten mit der Maß-
gabe, dass über die Ausübung dieses Rechts der 
oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ent-
scheidet. 3Soweit diese Verschwiegenheit reicht, 
darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten 
oder anderen Dokumenten von ihm oder ihr nicht 
gefordert werden. 4Im Verfahren vor den kirchli-
chen Datenschutzgerichten darf er oder sie ent-
sprechende Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 
bleibt unberührt.

§ 43 
Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 

und seine oder ihre Vertretung

(1)	 1Die Bestellung des oder der Diözesandaten-
schutzbeauftragten durch den Diözesanbischof 
erfolgt für die Dauer von mindestens vier, höchs-
tens sechs Jahren und gilt bis zur Aufnahme der 
Amtsgeschäfte durch den Nachfolger oder die 
Nachfolgerin. 2Die mehrmalige erneute Bestellung 
ist zulässig. 3Die Bestellung für mehrere Diözesen 
und/oder Ordensgemeinschaften ist zulässig. 
4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
übt sein oder ihr Amt hauptamtlich aus. 

(2)	 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftrag-
ten darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und 
Zuverlässigkeit besitzt. 2Er oder sie soll die Befä-
higung zum Richteramt gemäß dem Deutschen 
Richtergesetz haben. 3Als Person, die das katho-
lische Profil der Einrichtung inhaltlich prägt, mit-
verantwortet und nach außen repräsentiert, muss 
er oder sie der katholischen Kirche angehören. 
4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner oder 
ihrer Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen 
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und des für die Kirchen verbindlichen staatlichen 
Rechts zu verpflichten.

(3)	 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit 
widerrufen werden, wenn Gründe nach § 24 
Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei ei-
nem Richter oder einer Richterin auf Lebenszeit 
dessen oder deren Entlassung aus dem Dienst 
rechtfertigen, oder Gründe vorliegen, die nach 
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der 
jeweils geltenden Fassung eine Kündigung recht-
fertigen. 2Auf Antrag des oder der Diözesandaten-
schutzbeauftragten nimmt der Diözesanbischof 
die Bestellung zurück.

(4)	 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesanda-
tenschutzbeauftragten zugrunde liegende Dienst-
verhältnis kann während der Amtszeit nur unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 3 beendet 
werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt für den 
Zeitraum von einem Jahr nach der Beendigung 
der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirch-
liches Beschäftigungsverhältnis fortgeführt wird 
oder sich anschließt.

(5)	 Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
benennt aus dem Kreis seiner oder ihrer Mitarbei-
tenden einen Vertreter oder eine Vertreterin, der 
oder die im Fall seiner oder ihrer Verhinderung die 
unaufschiebbaren Entscheidungen trifft.

(6)	 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
an der Ausübung seines oder ihres Amtes dau-
erhaft verhindert oder endet sein oder ihr Amts-
verhältnis vorzeitig und ist er oder sie nicht zur 
Weiterführung der Geschäfte verpflichtet, bestellt 
der Diözesanbischof bis zur Wiederaufnahme des 
Amtes durch den Diözesandatenschutzbeauftrag-
ten oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
oder die Bestellung eines oder einer neuen Diö-
zesandatenschutzbeauftragten übergangsweise 
eine Leitung. 2§ 43 Absatz 2 gilt entsprechend. 
3Die übergangsweise Leitung hat sämtliche Rech-
te und Pflichten, die nach diesem Gesetz dem 
oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zu-
kommen. 4Sie tritt nicht in die laufende Amtszeit 
des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbe-
auftragten ein. 5Mit der Bestellung der übergangs-
weisen Leitung durch den Diözesanbischof endet 
die Vertretung nach Absatz 5.

(7)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
und seine Mitarbeitenden sind auch nach Beendi-
gung ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in 
dieser Eigenschaft bekannt gewordenen Angele-
genheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies 
gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr 
oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen.

(8)	 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte 
und seine Mitarbeitenden dürfen, wenn ihr Auftrag 
beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne 
Genehmigung des oder der amtierenden Diöze-
sandatenschutzbeauftragten weder vor Gericht 
noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärun-
gen abgeben. 2Die Genehmigung, als Zeuge oder 
Zeugin auszusagen, wird in der Regel erteilt. 3Un-
berührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, 
Straftaten anzuzeigen.

(9)	 Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder 
eine übergangsweise Leitung entsprechend.

§ 44 
Aufgaben der Datenschutzaufsicht

(1)	 Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz und 
setzt diese durch. 

(2)	 Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht ins-
besondere folgende Aufgaben:

a)	 Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung sensibilisieren und sie dar-
über aufklären. Besondere Beachtung finden 
dabei spezifische Maßnahmen für Minderjäh-
rige;

b)	 kirchliche Einrichtungen und Gremien über le-
gislative und administrative Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen in Bezug auf die Verarbeitung bera-
ten;

c)	 die Verantwortlichen und die Auftragsverar-
beiter für die ihnen aus diesem Gesetz entste-
henden Pflichten sensibilisieren;

d)	 auf Anfrage jeder betroffenen Person Informa-
tionen über die Ausübung ihrer Rechte auf-
grund dieses Gesetzes zur Verfügung stellen 
und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den 
anderen Datenschutzaufsichten sowie staat-
lichen und sonstigen kirchlichen Aufsichtsbe-
hörden zusammenarbeiten;

e)	 sich mit Beschwerden einer betroffenen 
Person befassen, den Gegenstand der Be-
schwerde in angemessenem Umfang unter-
suchen und den Beschwerdeführer innerhalb 
einer angemessenen Frist über den Fortgang 
und das Ergebnis der Untersuchung unter-
richten; zur Erleichterung der Einlegung von 
Beschwerden hält die Datenschutzaufsicht 
Musterformulare in digitaler und Papierform 
bereit. 

f)	 mit anderen Datenschutzaufsichten zusam-
menarbeiten, auch durch Informationsaus-
tausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die 
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einheitliche Anwendung und Durchsetzung 
dieses Gesetzes zu gewährleisten;

g)	 Untersuchungen über die Anwendung dieses 
Gesetzes durchführen, auch auf der Grund-
lage von Informationen einer anderen Daten-
schutzaufsicht oder einer anderen Behörde;

h)	 maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit 
sie sich auf den Schutz personenbezogener 
Daten auswirken, insbesondere die Entwick-
lung der Informations und Kommunikations-
technologie und der Geschäftspraktiken;

i)	 gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungs-
arten erstellen und führen, für die gemäß § 35 
entweder keine oder für die eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchzuführen ist;

j)	 Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten 
Verarbeitungsvorgänge leisten;

k)	 interne Verzeichnisse über Verstöße gegen 
dieses Gesetz und die im Zusammenhang 
mit diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen 
führen und

l)	 jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten erfül-
len.

(3)	 Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit Muster zur Verfügung stellen.

(4)	 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die 
betroffene Person unentgeltlich. 2Bei offensicht-
lich unbegründeten oder – insbesondere im Fall 
von häufiger Wiederholung – exzessiven Anfra-
gen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre 
weitere Tätigkeit auf eine neuerliche Anfrage der 
betroffenen Person hin davon abhängig machen, 
dass eine angemessene Gebühr für den Verwal-
tungsaufwand entrichtet wird, oder sich weigern, 
aufgrund der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem 
Fall trägt die Datenschutzaufsicht die Beweislast 
für den offenkundig unbegründeten oder exzessi-
ven Charakter der Anfrage.

(5)	 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen 
Tätigkeitsbericht, der dem Diözesanbischof vor-
gelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird. 2Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstel-
lung der wesentlichen Entwicklungen des Daten-
schutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten.

§ 45 
Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- 
oder mehrdiözesanen Rechtsträgern sowie bei 

gemeinsamer Verantwortlichkeit

(1)	 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirch-
lichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 um einen 
über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechts-
träger, so gilt das Gesetz über den kirchlichen 
Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutz-

aufsicht der Diözese zuständig, in der der Rechts-
träger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei 
Abgrenzungsfragen gegenüber dem Bereich der 
Ordensgemeinschaften erfolgt eine Abstimmung 
zwischen dem oder der Diözesandatenschutzbe-
auftragten und dem oder der Ordensdatenschutz-
beauftragten. 

(2)	 Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche 
Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 über eine 
oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtun-
gen, die in einer anderen Diözese als der Diözese 
ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen 
Sitz hat, so gilt das Gesetz über den kirchlichen 
Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutz-
aufsicht der Diözese zuständig, in der der Rechts-
träger seinen Sitz hat.

(3)	 In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit 
im Sinne des § 28 verständigen sich die betroffe-
nen Datenschutzaufsichten.

§ 46 
Zusammenarbeit kirchlicher Stellen  

mit den Datenschutzaufsichten

Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind 
verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

a)	 den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge 
zu leisten,

b)	 die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei insbeson-
dere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in 
alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten stehen, namentlich in die ge-
speicherten Daten und in die Datenverarbeitungs-
programme, und während der Dienstzeit zum 
Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträu-
men, die der Verarbeitung und Aufbewahrung au-
tomatisierter Dateien dienen, zu gewähren,

c)	 Untersuchungen in Form von Datenschutzüber-
prüfungen durch die Datenschutzaufsicht zuzu-
lassen.

§ 47 
Befugnisse der Datenschutzaufsicht

(1)	 Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche 
folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr 
gestatten, 

a)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverar-
beiter anzuweisen, alle Informationen bereit-
zustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Datenschutzaufsicht erforderlich sind;
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b)	 Untersuchungen in Form von Datenschutz-
überprüfungen durchzuführen;

c)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverar-
beiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen 
dieses Gesetz hinzuweisen;

d)	 von dem Verantwortlichen und dem Auftrags-
verarbeiter Zugang zu allen personenbezo-
genen Daten und Informationen, die zur Er-
füllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht 
notwendig sind, zu erhalten;

e)	 gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zu-
gang zu den Räumlichkeiten, einschließlich 
aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, 
des Verantwortlichen und des Auftragsverar-
beiters zu erhalten.

(2)	 Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche 
folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten,

a)	 einen Verantwortlichen oder einen Auftrags-
verarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte 
Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen 
dieses Gesetz oder andere datenschutzrecht-
liche Bestimmungen verstoßen;

b)	 einen Verantwortlichen oder einen Auftrags-
verarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verar-
beitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder 
andere datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstoßen hat;

c)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverar-
beiter anzuweisen, den Anträgen der betroffe-
nen Person auf Ausübung der ihr nach diesem 
Gesetz zustehenden Rechte zu entsprechen;

d)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsver-
arbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge 
gegebenenfalls auf bestimmte Weise und in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraums in Ein-
klang mit diesem Gesetz zu bringen;

e)	 den Verantwortlichen anzuweisen, die von ei-
ner Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten betroffene Person entsprechend 
zu benachrichtigen;

f)	 eine vorübergehende oder endgültige Be-
schränkung der Verarbeitung, einschließlich 
eines Verbots, zu verhängen;

g)	 die Berichtigung oder Löschung von perso-
nenbezogenen Daten oder die Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß den §§ 18, 19 und 20 
und die Unterrichtung der Empfänger, an die 
diese personenbezogenen Daten gemäß §§ 
19 Absatz 2 und 21 offengelegt wurden, über 
solche Maßnahmen anzuordnen;

h)	 eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zu-
sätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz 
genannten Maßnahmen, je nach den Umstän-
den des Einzelfalls;

i)	 die Aussetzung der Übermittlung von Daten an 
einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation oder an ein nicht-
staatliches Völkerrechtssubjekt anzuordnen.

(3)	 Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung ge-
troffen, dass eine Datenschutzverletzung objektiv 
vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfah-
ren vor den staatlichen Zivilgerichten über den 
Schadensersatz das Fehlen einer solchen nicht 
entgegengehalten werden.

(4)	 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der 
von der Datenschutzaufsicht bestimmten Frist be-
folgt, so verständigt die Datenschutzaufsicht die 
für die kirchliche Stelle zuständige Aufsicht und 
fordert sie zu einer Stellungnahme gegenüber der 
Datenschutzaufsicht auf. 2Diese Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen ent-
halten, die getroffen worden sind.

(5)	 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit 
zu geben, sich zu den für die Entscheidung er-
heblichen Tatsachen zu äußern. 2Von der Anhö-
rung kann abgesehen werden, wenn sie nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht geboten, insbe-
sondere wenn eine sofortige Entscheidung wegen 
Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse 
notwendig erscheint.

Kapitel 7 
Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf,  

Haftung und Sanktionen 
 

§ 48 
Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht

(1)	 1Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 
anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf Be-
schwerde bei einer Datenschutzaufsicht, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten gegen Vorschriften dieses Gesetzes 
oder gegen andere Datenschutzvorschriften ver-
stößt. 2Die Einhaltung des Dienstwegs ist dabei 
nicht erforderlich.

(2)	 Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Daten-
schutzaufsicht den Sachverhalt. Sie fordert den 
Verantwortlichen, den Empfänger oder die Emp-
fängerin und/oder den Dritten oder die Dritte zur 
Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des Vorbrin-
gens den Tatbestand einer Datenschutzverlet-
zung erfüllt.

(3)	 Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt 
werden, weil er sich im Sinne des Absatz 1 an die 
Datenschutzaufsicht gewendet hat. 

(4)	 Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Be-
schwerdeführer oder die Beschwerdeführerin über 
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
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einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach § 49.

§ 49 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 

einen Bescheid der Datenschutzaufsicht 

1Jede natürliche oder juristische Person hat unbe-
schadet des Rechts auf Beschwerde bei einer Daten-
schutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden Bescheid 
der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn 
sich die Datenschutzaufsicht nicht mit einer Beschwer-
de nach § 48 befasst oder die betroffene Person nicht 
innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das 
Ergebnis der nach § 48 erhobenen Beschwerde in 
Kenntnis gesetzt hat.

§ 49a 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen  

Verantwortliche oder kirchliche  
Auftragsverarbeiter

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts 
auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht (§ 
48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf 
gegen einen Verantwortlichen oder einen kirchlichen 
Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
ihr aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Rechte 
infolge einer nicht im Einklang mit diesem Gesetz 
stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten verletzt wurden.

§ 49 b  
Zuständigkeit der Datenschutzgerichte 

(1)	 Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 
und 49 a ist das Interdiözesane Datenschutzge-
richt zuständig.

(2)	 Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des In-
terdiözesanen Datenschutzgerichts ist das Daten-
schutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz 
zuständig.

§ 50 
Haftung und Schadenersatz

(1)	 Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen 
dieses Gesetz ein materieller oder immaterieller 
Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Scha-
denersatz gegen die kirchliche Stelle als Verant-
wortlicher oder Auftragsverarbeiter. 

(2)	 Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine 
Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, 

wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern 
auferlegten Pflichten aus diesem Gesetz nicht 
nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung 
der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen 
diese Anweisungen gehandelt hat.

(3)	 Ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 
ist von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, wenn 
er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den 
Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, 
verantwortlich ist.

(4)	 Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, kann die betroffene Person eine an-
gemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(5)	 Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht ermitteln, wel-
che von mehreren beteiligten kirchlichen Stellen 
als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter den 
Schaden verursacht hat, so haftet jede als Verant-
wortlicher für den gesamten Schaden.

(6)	 Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches.

(7)	 Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver-
schulden der betroffenen Person mitgewirkt, ist § 
254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden.

(8)	 Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Hand-
lungen geltenden Verjährungsvorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende An-
wendung.

§ 51 
Geldbußen

(1)	 Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftrags-
verarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig gegen Be-
stimmungen dieses Gesetzes, so kann die Daten-
schutzaufsicht eine Geldbuße verhängen. 

(2)	 Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die 
Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Pa-
ragraphen für Verstöße gegen dieses Gesetz in 
jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend ist.

(3)	 1Geldbußen werden je nach den Umständen des 
Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von Maß-
nahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i) 
verhängt. 2Bei der Entscheidung über die Verhän-
gung einer Geldbuße und über deren Betrag wird 
in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berück-
sichtigt:
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a)	 Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter 
Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder 
des Zwecks der betreffenden Verarbeitung 
sowie der Zahl der von der Verarbeitung be-
troffenen Personen und des Ausmaßes des 
von ihnen erlittenen Schadens;

b)	 Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Ver-
stoßes;

c)	 jegliche von dem Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen 
zur Minderung des den betroffenen Personen 
entstandenen Schadens;

d)	 Grad der Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters unter Berück-
sichtigung der von ihnen gemäß § 26 getroffe-
nen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen;

e)	 etwaige einschlägige frühere Verstöße des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-
ters;

f)	 Umfang der Zusammenarbeit mit der Daten-
schutzaufsicht, um dem Verstoß abzuhelfen 
und seine möglichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu mindern;

g)	 Kategorien personenbezogener Daten, die 
von dem Verstoß betroffen sind;

h)	 Art und Weise, wie der Verstoß der Daten-
schutzaufsicht bekannt wurde, insbesondere 
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
der Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter den Verstoß mitgeteilt hat;

i)	 Einhaltung der früher gegen den für den be-
treffenden Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand 
angeordneten Maßnahmen (§ 47 Absatz 2), 
wenn solche Maßnahmen angeordnet wur-
den;

j)	 jegliche anderen erschwerenden oder mil-
dernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 
unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß 
erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene 
Verluste.

(4)	 Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftrags-
verarbeiter bei gleichen oder miteinander verbun-
denen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieses 
Gesetzes, so übersteigt der Gesamtbetrag der 
Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwie-
gendsten Verstoß.

(5)	 1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 
Geldbußen innerhalb eines Rahmens von bis zu 
1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher 
Unternehmen im Sinne des § 4 Nummer 19., die 
am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang 
mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 4 Prozent des 
Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 3.000.000 
€, verhängt werden.

(6)	 Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 
1, soweit sie im weltlichen Rechtskreis öffentlich-
rechtlich verfasst sind, werden keine Geldbußen 
verhängt; dies gilt nicht, soweit sie als Unterneh-
men am Wettbewerb teilnehmen.

(7)	 1Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, in 
welchem sie einen objektiven Verstoß gegen die-
ses Gesetz festgestellt hat, einschließlich der von 
ihr verhängten Höhe der Geldbuße an die nach 
staatlichem Recht zuständige Vollstreckungs-
behörde weiter. 2Unbeschadet ihrer jeweiligen 
Rechtsform ist die Datenschutzaufsicht Inhaber 
der Bußgeldforderung und mithin Vollstreckungs-
gläubiger. 3Die nach staatlichem Recht zuständi-
ge Vollstreckungsbehörde ist an die Feststellung 
der Datenschutzaufsicht hinsichtlich des Versto-
ßes und an die von dieser festgesetzten Höhe der 
Geldbuße gebunden. 4Sofern das staatliche Recht 
die Zuständigkeit einer solchen Vollstreckungsbe-
hörde nicht vorsieht, erfolgt die Vollstreckung auf 
dem Zivilrechtsweg.  

(8)	 Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrich-
tigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem Verfah-
ren zur Verhängung eines Bußgeldes nach die-
ser Vorschrift gegen den Meldepflichtigen oder 
die Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden 
oder die Benachrichtigende oder seine oder ihre 
in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 
oder der Meldepflichtigen oder des oder der Be-
nachrichtigenden verwendet werden.

Kapitel 8 
Vorschriften für besondere  
Verarbeitungssituationen 

 
§ 52 

Videoüberwachung

(1)	 Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume 
mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-
überwachung) ist nur zulässig, soweit sie

a)	 zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrneh-
mung des Hausrechts oder

b)	 zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für 
konkret festgelegte Zwecke

	
	 erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, 

dass schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person überwiegen.

(2)	 Der Umstand der Beobachtung und der Verant-
wortliche sind durch geeignete Maßnahmen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu ma-
chen. 
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(3)	 Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen 
Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des 
verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine An-
haltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Inter-
essen der betroffenen Person überwiegen. 

(4)	 Werden durch Videoüberwachung erhobene Da-
ten einer bestimmten Person zugeordnet, ist die-
se über eine Verarbeitung gemäß §§ 15 und 16 zu 
benachrichtigen.

(5)	 Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erfor-
derlich sind oder schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person einer weiteren Verarbeitung 
entgegenstehen.

§ 52a 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen

(1)	 Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentli-
chung von Gottesdiensten oder Veranstaltungen 
gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrecht-
lich zulässig, wenn die betroffenen Personen vor 
der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über 
Art und Umfang der Aufzeichnung, Übertragung 
oder Veröffentlichung informiert werden.

(2)	 Besonderen schutzwürdigen Interessen – insbe-
sondere von Minderjährigen – ist in angemesse-
nem Umfang Rechnung zu tragen.

(3)	 Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Auf-
zeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung 
nicht erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher 
und -besucherinnen in angemessener Zahl vorzu-
halten.

§ 53 
Verarbeitung personenbezogener Daten  

für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses

(1)	 Personenbezogene Daten eines oder einer Be-
schäftigten einschließlich der Daten über die Re-
ligionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung 
und die Erfüllung von Loyalitätsobliegenheiten 
dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhält-
nisses verarbeitet werden, wenn dies für die Ent-
scheidung über die Begründung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durch-
führung oder Beendigung erforderlich ist. 

(2)	 Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personen-
bezogene Daten eines oder einer Beschäftigten 
dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentieren-
de tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht be-
gründen, dass die betroffene Person im Beschäf-

tigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die 
Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und 
das schutzwürdige Interesse des oder der Be-
schäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung 
nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig 
sind oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(3)	 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, ohne dass 
sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer 
nicht automatisierten Datei verarbeitet oder für die 
Verarbeitung in einer solchen Datei erhoben wer-
den.

(4)	 Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden 
Mitarbeitervertretungsordnung bleiben unberührt.

§ 54 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu  

wissenschaftlichen oder historischen  
Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu 

statistischen Zwecken

(1)	 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirch-
lichen oder öffentlichen Interesse liegenden Ar-
chivzwecken, zu wissenschaftlichen oder histori-
schen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen vorgesehen werden. 2Mit die-
sen Garantien wird sichergestellt, dass technische 
und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit 
denen insbesondere die Achtung des Grundsat-
zes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 
11 Absatz 2 lit. h) bis j) bleiben unberührt.

(2)	 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an 
andere als kirchliche Stellen für Zwecke der wis-
senschaftlichen oder historischen Forschung oder 
der Statistik ist nur zulässig, wenn diese sich ver-
pflichten, die übermittelten Daten nicht für andere 
Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften der 
Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der kirchliche Auf-
trag darf durch die Offenlegung nicht gefährdet 
werden.	

(3)	 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der 
Forschung oder Statistik verarbeitet werden, sind 
zu anonymisieren, sobald dies nach dem For-
schungs- oder Statistikzweck möglich ist. Bis da-
hin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, 
mit denen Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer identifizierten oder 
identifizierbaren Person zugeordnet werden kön-
nen. 2Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zu-
sammengeführt werden, soweit der Forschungs- 
oder Statistikzweck dies erfordert.	
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(4)	 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, 
die zum Zwecke wissenschaftlicher oder histo-
rischer Forschung oder der Statistik übermittelt 
wurden, ist nur mit Zustimmung der übermitteln-
den kirchlichen Stelle zulässig. 2Die Zustimmung 
kann erteilt werden, wenn	

a)	 die betroffene Person eingewilligt hat oder
b)	 dies für die Darstellung von Forschungser-

gebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte 
unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu 
der Annahme besteht, dass durch die Veröf-
fentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet 
würde oder schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person überwiegen. 

(5)	 Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher 
Stellen im Sinne des § 3 gilt die Anordnung über 
die kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 54a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur insti-

tutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
und anderer Formen des Missbrauchs

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs besteht 
ein überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbe-
zogene Daten dürfen zum Zwecke der institutionellen 
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und auf Grundlage spezifischer 
diözesaner Bestimmungen verarbeitet werden, die 
die Offenlegung von personenbezogenen Daten von 
sexuellem Missbrauch betroffener Personen für Aufar-
beitungs- und Forschungszwecke durch Auskunft oder 
Einsicht in Unterlagen ausdrücklich regeln, darunter 
auch Regelungen, die Auskunft oder Einsicht in Unter-
lagen lediglich im Falle einer Einwilligung betroffener 
Personen zulassen.

§ 55 
Verarbeitung personenbezogener Daten  

durch die Medien

(1)	 1Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen 
Stellen ausschließlich zu eigenen journalistisch-
redaktionellen oder literarischen Zwecken verar-
beitet werden, gelten von den Vorschriften dieses 
Gesetzes nur die §§ 5, 26 und 50. 2Soweit per-
sonenbezogene Daten zur Herausgabe von Ad-
ressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeich-

nissen verarbeitet werden, gilt Satz 1 nur, wenn 
mit der Herausgabe zugleich eine journalistisch-
redaktionelle oder literarische Tätigkeit verbunden 
ist.

(2)	 Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Veröffentlichung 
von Gegendarstellungen der betroffenen Person, 
so sind diese Gegendarstellungen zu den gespei-
cherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeit-
dauer aufzubewahren wie die Daten selbst.

(3)	 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in sei-
nem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann 
er oder sie Auskunft über die der Berichterstat-
tung zugrunde liegenden, zu seiner Person ge-
speicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft kann 
verweigert werden, soweit aus den Daten auf die 
berichtenden oder einsendenden Personen oder 
die Gewährsleute von Beiträgen, Unterlagen und 
Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlos-
sen werden kann. 3Die betroffene Person kann die 
Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

Kapitel 9 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 56 

Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt insbeson-
dere fest:

a)	 den Inhalt eines Musters der schriftlichen Ver-
pflichtungserklärung gemäß § 5 Satz 2 und

b)	 die technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 26.

§ 57 
Übergangsbestimmungen

Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutz-
beauftragten, deren Amtszeiten noch nicht abgelaufen 
sind, bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen 
der §§ 36 ff. Beachtung finden. 

§ 58 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft. 
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Gesetz über den betrieblichen Datenschutzbeauftragen der Kirchen- und 
Pfründestiftungen im Bistum Regensburg 

Präambel

Gemäß § 36 Abs. 1 des Gesetzes über den kirchli-
chen Datenschutz (KDG) benennen kirchliche Stellen 
im Sinne des § 3 Abs. 1 lit. a) KDG schriftlich einen 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder eine be-
triebliche Datenschutzbeauftragte. Kirchliche Stellen 
im Sinne des § 3 Abs. 1 lit. b) und c) KDG benennen 
schriftlich einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte, wenn 
die in § 36 Abs. 2 KDG genannten Voraussetzungen 
vorliegen. Auch ohne Bestehen einer dahingehenden 
gesetzlichen Verpflichtung ist die Benennung eines 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten zulässig. Der 
oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann 
eine natürliche oder eine juristische Person sein (§ 
36 Abs. 5 S. 1 KDG). Für mehrere kirchliche Stellen 
im Sinne des § 3 Abs. 1 KDG kann unter Berücksich-
tigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein 
gemeinsamer betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
oder eine gemeinsame betriebliche Datenschutzbe-
auftragte benannt werden.

Nach geltendem staatlichem und kirchlichem Recht 
üben die Kirchen, einschließlich ihrer öffentlichrecht-
lich verfassten Untergliederungen, Hoheitsgewalt aus 
und nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Sie handeln, 
wenn sie in Ausführung des kirchlichen Auftrages 
kirchenhoheitlich pastorale, karitative oder sonstige 
kirchliche Aufgaben wahrnehmen, in den Formen des 
öffentlichen Rechts. Vor dem Hintergrund der zum 
01.03.2026 in Kraft tretenden Änderungen des Ge-
setzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) (ABl. 
01/2026, S. 3 ff. und ABl. Nr. XXX/2026) sowie zur 
Anordnung von bestimmten Leistungen im Sinne des § 
13 des Gesetzes über die Zusammenarbeit kirchlicher 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts (ABl. 
12/2022, S. 177 f.) erlasse ich nach c. 391 § 1 i.V.m. 
§ 2 Codex Iuris Canonici folgendes Gesetz: 

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz gilt für die Kirchen- und Pfrün-
destiftungen i.S.v. Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 f. der Ord-
nung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen (KiStiftO) im Bistum Regensburg.

(2) 	Dieses Gesetz regelt die Erfüllung von nach Maß-
gabe des § 13 des Gesetzes über die Zusam-
menarbeit kirchlicher juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts im Bistum Regensburg ange-
ordneten Leistungen.

§ 2 Angeordnete Leistungen

(1)	 Die in § 2 Abs. 2 geregelten Leistungen dürfen 
nicht von der dort jeweils genannten kirchlichen 
juristischen Person selbst (durch eigenes Per-
sonal) erbracht werden, sondern müssen aus-
schließlich bei der dort jeweils genannten kirchli-
chen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
in Anspruch genommen werden (angeordnete 
Leistungen).

(2)	 Die Kirchen- und Pfründestiftungen müssen fol-
gende Leistungen, die von der Diözese Regens-
burg, Körperschaft des öffentlichen Rechts, vor-
gehalten werden, in Anspruch nehmen:  

	 Die Diözese Regensburg nimmt die Aufgaben 
der gemeinsamen betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten der Kirchen- und Pfründestiftungen im 
Bistum Regensburg wahr. 

§ 3 Kostenerstattung

(1)	 Der Leistungserbringer kann für die Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben Kostenerstattung verlan-
gen, auch in Form von Umlagen.

(2)	 Die Kostenerstattung darf höchstens so bemes-
sen sein, dass der nach den Grundsätzen einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaftsführung berechnete 
Aufwand gedeckt wird.

(3)	 Die Kostenerstattung erfolgt auf kirchenrecht-
licher Rechtsgrundlage in öffentlich-rechtlicher 
Handlungsform.

§ 4 Ausführungsbestimmungen

Der Ortsordinarius ist befugt, die zum Vollzug dieses 
Gesetzes erforderlichen Ausführungsbestimmungen 
und Verwaltungsrichtlinien zu erlassen.

§ 5 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 01.03.2026 in Kraft.

Regensburg, den 20. Februar 2026

+ Rudol f
Bischof von Regensburg
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Bischöfliches Generalvikariat

Die Missa chrismatis ist eine zentrale Feier des ganzen 
Bistums. Sie versammelt jedes Jahr das Presbyterium 
um den Bischof zur Weihe der Heiligen Öle und zur 
Erneuerung der Bereitschaftserklärung zum priesterli-
chen Dienst. Die diesjährige Feier beginnt wie gewohnt 
um 17:00 Uhr im Hohen Dom St. Peter. 

 
Recollectio 
im Priesterseminar St. Wolfgang, Regensburg

13:30 Uhr
Kaffee im Speisesaal des Priesterseminars

14:00 Uhr	
»Unter Heiden – Was kann das 21. Jahrhundert von 
gläubigen Christen lernen?«
Vortrag von Tobias Haberl, Redakteur & Autor, München 

15:00 Uhr	
Eucharistische Anbetung in der Hauskapelle des 
Priesterseminars

15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Möglichkeit zur Beichte im Priesterseminar:
Spiritual Matthias Effhauser
Priesterseelsorger Klaus Lettner
P. Francis Lawrance OCD
P. Alban Siegling CP

zusätzlich im Priesterbeichtstuhl der Karmeliter
(Zugang über die Klosterpforte)

Missa chrismatis
 
1. Hinweise für Priester und Diakone

Alle anwesenden Priester und Diakone nehmen in 
Chorkleidung (weiße Stola) am Gottesdienst teil. Plätze 
sind für sie im nördlichen Querhaus reserviert.

ab 16:15 Uhr	
Anlegen der Chorkleidung in St. Ulrich (neben dem 
Dom)

16:45 Uhr	
Aufstellung im Domgarten

17:00 Uhr	
Gemeinsamer Einzug in den Dom zur »Missa chris-
matis«

Recollectio und Missa chrismatis
Montag der Karwoche, 30.03.2026

Konzelebranten beim Bischof sind:
- der Generalvikar,
- die Regionaldekane,
- der Regens,
- der Jugendpfarrer.

Für die Konzelebranten findet um 16:30 Uhr eine Ein-
weisung in der Domsakristei statt. Um pünktliches Ein-
treffen wird gebeten. Die Paramente sind vorhanden.

60 Minuten nach Beginn der Ausgabe der Heiligen Öle 
wird St. Ulrich geschlossen.

 
2. Mitfeier der Gläubigen

Die Chrisammesse ist ein Zeichen der engen Verbun-
denheit nicht nur des Klerus, sondern aller Gläubigen 
des Bistums mit ihrem Bischof. Da man in ihm »den 
Hohenpriester seiner Herde« zu sehen hat, »von dem 
das Leben seiner Gläubigen gewissermaßen ausgeht 
und abhängt« (SC 41), gehören auch sie wesentlich 
dazu. Wir ersuchen deshalb alle Priester und Dia-
kone, auch die Gläubigen, zur Mitfeier der »Missa 
chrismatis« einzuladen. Dies gilt besonders für alle, 
die in diesem Jahr um die Taufe (ihres Kindes) bitten, 
die Firmung empfangen, im Dienst alter und kranker 
Menschen stehen oder sich auf eine Altar- bzw. Kirch-
weihe vorbereiten.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ei-
genmächtige Sitzplatzreservierungen im Dom verboten 
sind. Die Ordner sind angewiesen, solche Reservie-
rungen aufzuheben.

 
3. Ausgabe und Aufbewahrung der Heiligen Öle

Die Heiligen Öle werden nur an die berechtigten Per-
sonen der 15 Dekanate des Bistums ausgegeben.

Den Dekanen wird rechtzeitig (ca. 4 Wochen vorher) 
die benötigte Anzahl an Abholscheinen zugesandt. 
Die Anzahl kann sich an der Zahl der bestehenden 
Abholgarnituren vor der Neuordnung der Dekanate am 
1. März 2022 orientieren bzw. orientiert sich an den 
Zahlen der vergangenen Jahre (Änderungen bitte an 
den Domzeremoniar Diakon Thomas Steffl, thomas.
steffl@bistum-regensburg.de, mailen).

Die Ehrfurcht vor den Heiligen Ölen verlangt, dass 
dafür Erwachsene beauftragt werden, die auch ein 
gewisses Hintergrundwissen mitbringen. Die Mitfeier 

mailto:thomas.steffl@bistum-regensburg.de
mailto:thomas.steffl@bistum-regensburg.de
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der Chrisammesse sollte für die mit der Abholung be-
auftragten Personen selbstverständlich sein.

Unmittelbar im Anschluss an die Liturgie können die 
Heiligen Öle dann gegen Vorlage des Abholscheins bis 
19:00 Uhr an den Ausgabetischen abgeholt werden – 
eine spätere Abholung ist nicht möglich. Ein Buchstabe 
auf dem Abholschein weist auf den entsprechenden 
Ausgabetisch hin (A Westportal, B nördliches Seiten-
schiff, C südliches Seitenschiff).

Für die Regensburger Stadtpfarreien können die Pries-
ter (oder unter Vorlage eines Berechtigungsscheins 
ihres Pfarrers auch ein anderer Vertreter) am Dienstag 
und Mittwoch der Karwoche jeweils zwischen 10:00 
Uhr und 11:30 Uhr die Heiligen Öle beim Dommesner 
abholen. Bitte im Vorfeld unbedingt mit Herrn Feigl 
telefonisch einen Abholungstermin vereinbaren: 0941/ 
597-1670.

Die Gefäße zur Abholung müssen leer, gründlich 
gereinigt, eindeutig gekennzeichnet und in Form und 
Material der Würde der Heiligen Öle angemessen 
sein. Plastikbeutel, Schachteln u. ä. für den Transport 
sind nicht nur unpassend sondern der Heiligen Ölen 
unwürdig.

Beim Transport und bei der Verteilung der Heiligen 
Öle an die Pfarreien / Pfarreiengemeinschaften ist auf 
Ehrfurcht zu achten. Die Dekanate legen zeitnah an 
einem oder mehreren geeigneten Orten des Dekanats 
Ausgabetermine fest an denen die Heiligen Öle an die 

Pfarreien / Pfarreiengemeinschaften entsprechend 
weiterverteilt werden. Auch hier ist auf den besonderen 
Stellenwert der Heiligen Öle für die Sakramenten-
spendung zu achten und für einen würdigen Ablauf zu 
sorgen. Verschüttetes Öl kann im Osterfeuer verbrannt 
werden.

Um die Bedeutung der Chrisammesse im Bewusst-
sein der Gläubigen zu verankern, empfiehlt es sich, 
die Heiligen Öle bei der nächsten Eucharistiefeier in 
den Pfarrgemeinden feierlich in Empfang zu nehmen.

Für die Aufbewahrung in den Pfarreien sieht die Ord-
nung einen würdigen Platz im Kirchenraum vor. »Der 
heilige Chrisam ... wird altem Brauch entsprechend 
an einem sicheren Ort im Heiligtum aufbewahrt und 
verehrt. Dort kann man auch das Katechumenen- und 
das Krankenöl verwahren«. (KKK 1241)

»Mit dem vom Bischof geweihten Chrisam werden die 
Neugetauften gesalbt und in der Firmung besiegelt; 
mit ihm werden die Hände der Priester, das Haupt des 
Bischofs, die Kirche, der Altar und gegebenenfalls die 
Glocken bei der Weihe gesalbt. Mit dem Katechume-
nenöl werden die Taufbewerber und Taufbewerberin-
nen auf den Empfang der Taufe vorbereitet; durch die 
Salbung mit Krankenöl schließlich werden die Kranken 
in ihrer Schwäche aufgerichtet.« (Zeremoniale für die 
Bischöfe, Nr. 274)

Dr.  Roland Batz
Generalvikar

Ausführungsbestimmung zum Gesetz über den betrieblichen  
Datenschutzbeauftragen der Kirchen- und Pfründestiftungen im Bistum Regensburg 

Aufgrund des § 4 des Gesetzes über den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragen der Kirchen- und Pfründestif-
tungen im Bistum Regensburg vom 20. Februar 2026 
veröffentlicht im Amtsblatt für die Diözese Regensburg 
Nr. 2/2026, wird die folgende Ausführungsbestimmung 
(Allgemeines Ausführungsdekret gemäß can. 31 § 1 
CIC) zum Gesetz über den betrieblichen Datenschutz-
beauftragen der Kirchen- und Pfründestiftungen im 
Bistum Regensburg erlassen:

§ 1 
Benennung als betriebliche Datenschutzbeauf-

tragte, Veröffentlichung der Kontaktdaten, Anzei-
ge der Benennung bei der Datenschutzaufsicht

(1)	 Die Kirchen- und Pfründestiftungen im Bistum 
Regensburg (im Folgenden »Verantwortliche«) 
haben von Amts wegen vertreten durch die kirchli-

che Stiftungsaufsichtsbehörde (Art. Art. 42 Abs. 7 
KiStiftO) die Diözese Regensburg, KdöR, (im Fol-
genden »betriebliche Datenschutzbeauftragte«) 
ab dem 01.03.2026 als gemeinsame betriebliche 
Datenschutzbeauftragten benannt.

(2)	 Die Veröffentlichung der Kontaktdaten der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten (§ 36 Abs. 4 
S. 1 KDG) erfolgt sowohl durch die Verantwortli-
chen als auch durch die betriebliche Datenschutz-
beauftragte. 

(3)	 Die Anzeige der Benennung als gemeinsame 
betriebliche Datenschutzbeauftragte bei der Da-
tenschutzaufsicht (§ 36 Abs. 4 S. 2 KDG) erfolgt 
durch die betriebliche Datenschutzbeauftragte.
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§ 2 
Aufgaben und Rechtsstellung  

der betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1)	 Die Aufgaben und die Rechtsstellung der betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten ergeben sich 
aus dem KDG und anderen bereichsspezifischen 
Datenschutzvorschriften. Die betriebliche Daten-
schutzbeauftragte wirkt darauf hin, dass die Re-
gelungen des Kirchlichen Datenschutzgesetzes 
(KDG), seiner Durchführungsverordnung (KDG-
DVO) und andere anwendbare Datenschutzvor-
schriften eingehalten werden. Die Aufgaben der 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten umfassen 
insbesondere folgende Tätigkeiten, die mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammen-
hängen und der betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten kraft Gesetzes zugewiesen sind. 

a)	 Überwachung der ordnungsgemäßen Anwen-
dung der Datenverarbeitungsprogramme, mit 
deren Hilfe personenbezogene Daten verar-
beitet werden;

b)	 Beratung, Unterrichtung und Unterstützung 
der verantwortlichen Stelle;

c)	 Vertraut machen der bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten tätigen Personen 
mit den Vorschriften des KDG sowie anderer 
Vorschriften über den Datenschutz und den 
jeweiligen besonderen Erfordernissen des 
Datenschutzes durch geeignete Maßnahmen, 
Durchführung entsprechender Schulungen;

d)	 Auf Anfrage des Verantwortlichen Beratung 
bei der Datenschutz-Folgenabschätzung und 
Überprüfung, ob die Verarbeitung gemäß der 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt;

e)	 Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 
§§ 42 ff. KDG.

(2)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte nimmt 
zusätzlich folgende Aufgaben wahr, die mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammen-
hängen und ihr nicht kraft Gesetzes zugewiesen 
sind, soweit diese nicht im Widerspruch zu den 
oben genannten gesetzlichen Aufgaben stehen:

a)	 Regelmäßige (Jahresbericht) und anlassbe-
zogene Berichterstattung an die Leitung der 
Verantwortlichen;

b)	 Mitwirkung bei der Erarbeitung gesetzlich vor-
gesehener Konzepte;

c)	 Erstellung von datenschutzrechtlichen Vorla-
gen/Mustern/Formularen; 

d)	 Unterstützung des Verantwortlichen bei der 
Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten, 
der Bearbeitung von Auskunftsverlangen so-
wie der Meldung von Datenpannen usw.;

e)	 Unterstützung bei Vertragsabschlüssen in da-
tenschutzrechtlicher Hinsicht. 

f)	 Mitwirkung beim Aufbau und der Weiterent-
wicklung eines Datenschutzmanagements;

(3)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist be-
rechtigt, nach eigenem Ermessen Audits bei den 
Verantwortlichen durchzuführen.

(4)	 In Ausübung ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet des 
Datenschutzes ist die betriebliche Datenschutz-
beauftragte weisungsfrei.

(5)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte besitzt 
gegenüber den Leitern der Verantwortlichen ein 
unmittelbares Vortragsrecht.

(6)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist in ih-
rer Funktion als betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte nicht berechtigt, den Verantwortlichen und 
ihren Mitarbeitern Weisungen zu erteilen oder die-
se zu vertreten.

§ 3 
Aufgabenerfüllung durch die  

betriebliche Datenschutzbeauftragte

(1)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte erfüllt 
ihre Aufgaben durch die bei ihr jeweils für den Da-
tenschutz zuständigen Organisationseinheiten mit 
eigenen Angestellten, die über die erforderliche 
Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes 
und Zuverlässigkeit verfügen oder durch von ihr 
beauftragte fachlich geeignete Dritte. 

(2)	 Soweit die betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te die Aufgaben mit eigenen Angestellten erfüllt, 
stellt sie diesen die erforderliche Ausstattung und 
geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung. Sie er-
möglicht den Angestellten zur Erhaltung der zur 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Fachkunde die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen in angemessenem Umfang und über-
nimmt deren Kosten.

(3)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte macht 
die Kontaktdaten der zuständigen Organisations-
einheiten und Ansprechpersonen jeweils in geeig-
neter Form bekannt.

(4)	 Die betriebliche Datenschutzbeauftragte wird per-
sonenbezogene Daten aus der Sphäre der Ver-
antwortlichen, welche ihr bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben bekannt werden, ausschließlich nach 
den einschlägigen gesetzlichen Regelungen ver-
arbeiten. Sie ist verpflichtet, das Datengeheimnis 
(§ 5 KDG) zu beachten und die einschlägigen 
Datenschutzregelungen einzuhalten. Das Daten-
geheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit fort. 
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§ 4 
Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen 
und der betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1)	 Die Verantwortung für die Einhaltung und Beach-
tung datenschutzrechtlicher Vorschriften tragen 
die Verantwortlichen selbst.

(2)	 Die Verantwortlichen erfüllen die sich aus ein-
schlägigen gesetzlichen Vorschriften ergebenden 
Pflichten gegenüber der betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten. Die Verantwortlichen unter-
stützen die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie gewährleis-
ten, dass die betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammen-
hängenden Fragen eingebunden wird und im 
Rahmen ihrer Aufgaben ungehinderten Zugang 
zu allen Akten, Dokumenten und sonstigen schrift-
lichen und elektronischen Unterlagen erhält. 

(3)	 Wenn die betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te vor Ort bei den Verantwortlichen Aufgaben 
wahrnimmt, stellen die Verantwortlichen der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten die erfor-
derlichen Arbeitsmittel sowie einen örtlichen An-
sprechpartner zur Verfügung, der die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben vor Ort unterstützt. Die betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte und die örtlichen Ansprech-
partner informieren sich gegenseitig umfassend 

und rechtzeitig über datenschutzrechtlich relevan-
te Angelegenheiten. Hierzu schaffen sie geeigne-
te Verfahren der Zusammenarbeit. Dazu zählen 
neben Vor-Ort-Terminen der Austausch über die 
im Bistum etablierten Kommunikationssysteme. 

(4)	 Die Verantwortlichen stellen der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten die vorhandenen Ver-
zeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten mit den 
Angaben nach § 31 KDG zur Verfügung und hal-
ten diese auf dem aktuellen Stand.

§ 5 
Kostenerstattung

Eine Kostenerstattung gemäß § 3 des Gesetzes über 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragen der Kir-
chen- und Pfründestiftungen im Bistum Regensburg 
wird nicht verlangt.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Ausführungsbestimmung tritt zum 01.03.2026 
in Kraft.

Regensburg, den 20. Februar 2026

Dr.  Roland Batz
Generalvikar
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Priester

22.12.2025
Manoj Francis: angewiesen als Pfarrvikar zur beson-
deren Verwendung im Bistum für die Pfarrei Pfreimd 
im Dekanat Nabburg-Neunburg

01.01.2026
Biji Jacob: befristet bis 31.08.2026 angewiesen als 
Pfarrvikar zur besonderen Verwendung im Bistum 
für die Pfarreien Saal a.d. Donau – Teuerting im De-
kanat Kelheim

P. Apolinary Jastin Kibadeni ALCP/OSS: angewie-
sen als Pfarrvikar zur besonderen Verwendung im 
Bistum für die Pfarreien Schwarzhofen – Dieterskir-
chen im Dekanat Nabburg-Neunburg

P. Gaspar Alex Mananga ALCP/OSS: angewiesen als 
Pfarrvikar zur besonderen Verwendung im Bistum 
für die Pfarrei Stamsried im Dekanat Cham

Jithin Mathew: angewiesen als Pfarrvikar für die 
Pfarreien Langquaid – Sandsbach – Semerskirchen 
im Dekant Kelheim

Roman Shyndyrivskyi: angewiesen als Seelsorger 
für die Christen der ukrainisch-katholischen Kirche 
im Bistum Regensburg

01.02.2026
P. Zygmund Dowlaszewicz OFM Conv.: angewiesen 
als Seelsorger in das Hospiz St. Felix in Neustadt/ 
WN mit 25 % und als Seelsorger auf die Palliativ-
station des Klinikums Weiden mit 25 % im Dekanat 
Neustadt-Weiden

Celestine Joseph Thazuppil: ernannt als Ortspräses 
des KAB-Ortsverbandes Dürnsricht-Wolfring

09.02.2026
P. Dr. Antony D´Cruz OPraem: entpflichtet als Pfarr-
administratior für die Pfarrei Hunderdorf-St. Nikolaus

28.02.26
P. Thomas Väth OH: ausgeschieden als Kranken-
hausseelsorger bei den Barmherzigen Brüdern und 
in der Hedwigsklinik Regensburg

01.03.2026
John Peter Antony Raj Arumugam: angewiesen als 
Pfarrvikar zur besonderen Verwendung im Bistum 
für die Pfarrei Parsberg im Dekanat Laaber-Regenstauf 

Julius Nyaraga: ernannt als Präses der Kolpingsfa-
milie Landshut-St. Nikola

Personalveränderungen
Pastorales Personal

01.01.2026
Jürgen Willkofer: angewiesen als Pastoralreferent 
für die Pfarreiengemeinschaft Saal a.d. Donau – Teu-
erting im Dekanat Kelheim

31.01.2026
Karin Ostermeier: ausgescheiden aus dem Dienst 
der Diözese Regensburg

01.02.2026
Erich Haberl: Sabbatjahr
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Notizen

In der Pfarrei Lambertsneukirchen steht ab sofort das 
Pfarrhaus (erbaut 1993, 2024 Heizung erneuert) für 
einen Ruhestandspriester zur Verfügung.

Näheres zur Wohnung bzw. Haus
Der Wohnbereich des Pfarrers umfasst im EG ein 
großes Wohnzimmer und Esszimmer und eine Küche. 
Im OG befindet sich das Schlafzimmer und ein Bad 
mit WC. Im KG ist noch ein Vorratsraum und eine 
Waschküche vorhanden. Es verfügt im OG über einen 
abgeschlossenen Bereich für eine Haushaltshilfe (ein 
Zimmer, Bad mit WC, Bügelraum). 

Im Dienstbereich im EG befinden sich ein großes 
Arbeitszimmer, das Pfarrbüro, ein WC und das Pfarr-
archiv. Des weiteren verfügt die Wohnung über einen 
Treppenlift vom Keller bis zu OG. Im Außenbereich 
steht eine Garage und ein Garten zur Verfügung.

Wohnung für Ruhestandspriester

Näheres zur Pfarrgemeinde
Die Pfarrei Lambertsneukirchen (ca. 670 Katholiken) 
ist gut organisiert und Teil der Pfarreiengemeinschaft 
Wenzenbach – Irlbach – Bernhardswald – Pettenreuth 
– Kürn und würde sich über einen Ruhestandsgeistli-
chen am Ort sehr freuen.

Näheres zum Ort
Die Anbindung nach Bernhardswald oder Regensburg 
mit dem ÖPNV der Linie 34 ist gut, die Bushaltestelle 
ist in unmittelbarer Nähe zum Pfarrhaus. Regensburg 
ist auch mit dem Auto über die B16 in 20 Minuten 
bequem zu erreichen.

Kontakt
Kath. Pfarramt Lambertsneukirchen 
Hauzendorfer Str. 6, 93170 Bernhardswald 
bernhardswald@bistum-regensburg.de

 
 

Gott, der Herr über Leben und Tod, hat zu sich gerufen

2025

am 30. Dezember	 Erhard Schaffer, Ständiger Diakon i. R., 79 Jahre alt

2026

am 15. Januar	 Johann Neuber, BGR, frr. Pfarrer, 89 Jahre alt

am 22. Januar	 P. Reinhold Schmitt OSFS, 94 Jahre alt

am 25. Januar	 Friedrich Artinger, BGR, frr. Pfarradministrator, 98 Jahre alt

am 18. Februar	 Jakob Wiesbeck, BGR, frr. Pfarrer, 77 Jahre alt

R. I. P.
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